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D 503.2.1 Bei allen übrigen Veranstaltungen ist der Rennleiter verantwortlich. 
 
 
503.3  TD-Assistent 
503.3.1 Der TD-Assistent muss die Lizenz eines TD für die Nordische 

Kombination besitzen. 
 Er ist ausserdem für folgende spezielle Aufgaben verantwortlich im 

Sprungbereich: 
 - Für die rechtzeitige und korrekte Präparation der Wettkampfanlage 

(Athletenbereich, Aufstiegshilfe, Wärmeräume, Startbereich, 
Anlauf, Schanzentisch, Landebahn und Auslauf) 

 - Überprüft die sicherheitsrelevanten Installationen (Seitenplanken, 
Absperrungen) 

- Verbindung zu den Trainern. 
- Ergänzungen bei der Erstellung der TD-Zusatzberichte. 

 
503.3.2 im Laufbereich: 

- Nachmessen von Parametern sowie Kontrolle der Gestaltung und 
Funktionstüchtigkeit von bestimmten im TD-Bericht festgelegten 
Elementen des Streckenprofils und den Einrichtungen des Start- 
und Zielbereiches. 

- Überprüfung der Startlisten, des Ablaufes der Skimarkierung sowie 
des Startvorganges. 

- Kontrolle festgelegter Streckenabschnitte während des 
Wettkampfes. 

- Auswertung der Kontrollkarten der Streckenposten. 
- Kontrolle der Wettkampfausrüstung und der kommerziellen 

Markenzeichen 
- Sowie weitere von der Jury festgelegte Aufgaben. 

 
503.4  RD-Assistent 

Bei Wettkämpfen der obersten Kategorie wird durch die FIS ein RD 
Assistent eingesetzt (siehe Art. 502.2.1). Er wird durch den RD für 
bestimmte Aufgaben eingesetzt und muss die Lizenz eines TD für die 
Nordische Kombination besitzen. 
Er ist ausserdem für folgende spezielle Aufgaben verantwortlich: 

 - Kontrolle der Platzierungen der Anlauf- und Windgeschwindigkeits-
messungen. 

 - Kontrolle und Überwachung der technischen Einrichtungen für 
Skisprung und Skilanglauf. 

 - Koordinierung und Steuerung der Startprozedur. 
 - Kontrolle der Präparation und Hauptparameter der 

Langlaufstrecken 
 
503.5  COC-NK Koordinator 

Dieser Funktionär wird durch die FIS für COC-NK-Wettkämpfe 
eingesetzt (siehe IWO Art. 502.2.2) Der COC-NK-Koordinator muss die 
Lizenz eines TD für die Nordische Kombination besitzen. 

 
503.5.1 Die Aufgaben des COC-NK-Koordinators beinhalten: 
 - Vertritt die Interessen des Internationalen Skiverbandes. 
 - Kontrolliert die korrekte Erfüllung aller im Veranstaltervertrag 

festgelegten Punkte. 
 - Überwacht die ordnungsgemässe Durchführung der Veranstaltung 

gemäss den Regeln und Richtlinien der FIS und berichtet dem 
Haupt der Nordischen Kombination bzw. dem technischen 
Komitees. 
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 - Koordiniert alle an der Veranstaltung beteiligten Personen und 
Institutionen. 

 - Koordiniert Verschiebungen und Ersatzorte von Veranstaltungen 
nach Absagen. 

Der COC-Koordinator hat das Recht, in allen für die Erfüllung seiner 
Aufgaben notwendigen Belangen die Unterstützung des Organi-
sationskomitees in Anspruch zu nehmen. 

 
503.6  Ausrüstungs-Kontrolleur 

 Dieser Funktionär wird durch die FIS für Wettkämpfe der höchsten 
Kategorie nominiert (siehe IWO Art. 502.2.1) Der Ausrüstungs-
Kontrolleur muss die Lizenz eines TD für die Nordische Kombination 
besitzen. 
 

503.6.1 Die Aufgaben des Ausrüstungs-Kontrolleurs sind: 
 - Er ist verantwortlich für die korrekte Bereitstellung und 
Instandhaltung aller für die Ausrüstungskontrolle notwendigen 
technischen Geräte. 
 - Er kontrolliert die Wettkampfausrüstung, notiert eventuelle 
Verstösse und berichtet der Jury. 

 
504  Kampfrichter und weitere Wettkampfoffizielle 
 
504.1  Skisprung 
 
504.1.1 Sprungrichter 

Die Aufgaben, Ausbildung und der Einsatz der Sprungrichter werden im 
IWO-Band III unter Artikel 404 und 405 beschrieben. Der Einsatz zu 
Wettkämpfen der Nordischen Kombination erfolgt in Abstimmung 
zwischen dem Komitee der Nordischen Kombination und dem Sub-
Komitee für Offizielle, Regeln und Kontrolle. 

 
504.1.2 Kampfrichter für die Weitenmessung 

Bei allen im FIS-Kalender aufgeführten Skisprungwettkämpfen wird die 
Sprungweite durch Weitenmesser ermittelt (siehe Art. 514.1.2 und 
514.1.3).  

 Jeder am Wettkampf teilnehmende Skiverband kann einen 
Weitenmesser stellen, sofern dieser die erforderliche Qualifikation 
besitzt und bereits beim offiziellen Training als Weitenmesser fungiert. 
Die ausländischen Weitenmesser haben keinen Anspruch auf 
Erstattung der durch diesen Einsatz für sie entstehenden Kosten durch 
den Veranstalter. 

 
D 504.1.2 Bei DSV-nationalen Skisprungwettkämpfen sollten ausgebildete und 
 befähigte Wettkampffunktionäre aus dem durchführenden Landesver-

band als Chef der Weitenmessung sowie als Weitenmesser und Wei-
tenschreiber eingesetzt werden. Jeder am Wettkampf teilnehmende 
Landesskiverband kann einen Weitenmesser stellen, sofern dieser die 
erforderliche Qualifikation besitzt. Die eingesetzten Weitenmesser 
anderer Landesskiverbände haben keinen Anspruch auf Erstattung der 
entstehenden Kosten durch den Veranstalter.   
 

504.1.2.1 Die Weitenmesser 
Sie nehmen auf einer Seite der Aufsprungbahn auf den vorbereiteten 
Standplätzen hinter den Weitenmarkierungen entsprechend des ihnen 
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vom Chef der Weitenmessung zugewiesenen Messbereiches 
Aufstellung. 
Wenn ausländische Weitenmesser zum Einsatz kommen, sind diesen 
Messbereiche zuzuweisen, die im Landeabschnitt P-Punkt bis über K-
Punkt liegen und die unter der Aufsicht des Chefs der Weitenmessung 
ausgelost werden müssen. 
Der Messbereich eines Weitenmessers sollte  
bis 60 % der Schanzengrösse (HS)  alle 5 Meter;  
von 60 % bis 80 % (HS)    alle 4 Meter  
und von 80 % bis 100% (HS)   alle 3 Meter betragen. 
Jeder Weitenmesser hat den eindeutigen Auftrag, nur den ihm 
zugewiesenen Messbereich zu überwachen und unbeschadet der 
Handlungen der Nebenleute die von ihm in seinem Messbereich 
erkannten Landestellen (entsprechend Art. 514.1.3) unverzüglich 
anzuzeigen und dem Weitenschreiber deutlich bekanntzugeben. 
Bei OWS, SWM, JSWM und WC-NK, GP-NK und COC-NK-
Wettkämpfen gelangt die Video-Weitenmessung zur Anwendung, so 
dass die im Landeabschnitt der Video-Weitenmessung postierten 
Weitenmesser nur bei einem technischen Versagen der Video-
Weitenmessung in Aktion treten. Aus diesem Grunde dürfen die 
zugewiesenen Messbereiche dieser Weitenmesser bis auf 10 m 
erweitert werden, wobei die Weitenmesser dann seitlich erhöht stehen 
müssen. Ausserdem sind auf dem Aufsprunghang alle 5 m Querlinien 
zu markieren. 

 
504.1.2.2 Weitenschreiber 

Er nimmt auf der gegenüberliegenden Seite der Weitenmesser eine 
günstige Aufstellung. Er ist für die korrekte Protokollierung und 
Übermittlung der ihm angegebenen Sprungweiten verantwortlich. Das 
ausgefertigte Weitenprotokoll übergibt er dem Sekretär des 
Wettkampfkomitees für die Bearbeitung im Rechenbüro. 

 
504.2  Skilanglauf 
 
504.2.1 Kampfrichter Start Skilanglauf 

Der Starter muss sicherstellen, dass alle Voraussetzungen gegeben 
sind, damit der Wettkämpfer zur korrekten Startzeit starten kann. 

 
506.2.2 Zielrichter Skilanglauf 

Der Zielrichter ist für das Führen einer Liste verantwortlich, in der die 
Reihenfolge des Zieleinlaufes der Wettkämpfer notiert und auf ein 
Diktiergerät gesprochen wird. Er übergibt diese Liste bzw. das Band 
dem Chef der Zeitnahme.  

 
506.2.3 Zielkontrolleur 

Ca. 8 - 10 Meter nach der Ziellinie wird eine Kontrolllinie markiert und 
mit einem Schild "Ski-Kontrolle" ausgestattet. Dort kontrolliert der 
Zielkontrolleur die Wettkämpfer, um sicherzustellen, dass sie die 
Ziellinie mit mindestens einem markierten Ski, überquert haben. 
Wettkämpfern ist es nicht erlaubt, ihre Ski vor der Kontrolllinie 
abzunehmen (Art. 206.5). 
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505  Nominierung und Spesenvergütung der Wettkampfoffiziellen 
 
505.1  Nominierungen 

 Die FIS hat für die internationalen Nordischen Kombinationswettkämpfe 
folgende Wettkampffunktionäre zu nominieren: 
 Sprungrichter dürfen nicht für Wettkämpfe nominiert werden, an denen 
Familienmitglieder (Grosseltern, Eltern, Kinder, Geschwister, Ehegatten 
und -gattinen) aktiv teilnehmen. 
 

505.1.1 Olympische Winterspiele (OWS), FIS Ski-Weltmeisterschaften (SWM), 
Junioren-Ski-Weltmeisterschaften (JSWM) 

  Für OWS, SWM: 
 - RD 

- TD 
 - TD-Assistent  
 - RD-Assitent 
 -  Ausrüstungskontrolleur 
 - Chef der Weitenmessung * 
 - zwei Video-Weitenmesser * und 
 - sechs Sprungrichter. * 

Je fünf der nominierten Sprungrichter kommen bei den einzelnen 
Skisprung-Wettkämpfen der OWS und SWM durch Losentscheid 
abwechselnd zum Einsatz. 
Der sechste Sprungrichter wird für den betreffenden Wettkampf oder 
Wettkampftag als Startrichter eingesetzt. 

 
  Für JSWM: 
 - TD 
 - TD-Assistent 
 -  Ausrüstungskontrolleur 
 - Chef der Weitenmessung * 
 - zwei Video-Weitenmesser *und 
 - fünf Sprungrichter. * 
 Die Nominierung aller genannten Wettkampffunktionäre erfolgt auf 

Vorschlag des Komitees der Nordischen Kombination durch den FIS-
Vorstand.  
Die nominierten Sprungrichter müssen verschiedenen Skiverbänden 
angehören. Ein Sprungrichter sollte Mitglied des Skiverbandes des 
Veranstalterlandes sein. 

 
505.1.2 Weltcup-Wettkämpfe (WC-NK), Grand Prix Wettkämpfe (GP-NK) 
 - RD 

- TD 
- TD-Assistent, 
- RD-Assistent 
- vier ausländische und 
- ein inländischer Sprungrichter. 

Das Komitee der Nordischen Kombination nominiert den TD sowie den 
TD-Assistenten und bestimmt vier Nationale Skiverbände, die in eigener 
Zuständigkeit je einen der ausländischen Sprungrichter aus ihrem 
Verband zu nominieren haben. Der Skiverband des Veranstalterlandes 
nominiert den inländischen Sprungrichter.. Die Nominierung der 
Sprungrichter erfolgt in Abstimmung mit dem Sub-Komitee für Offizielle, 
Regeln und Kontrolle.  

 
505.1.3 Continentalcup Nordische Kombination Wettkämpfe (COC-NK) 

- TD 
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- TD-Assistent (inländischer)  
- ein ausländischer Sprungrichter. 
- vier inländische Sprungrichter 

Das Komitee der Nordischen Kombination nominiert den TD sowie den 
TD-Assistenten und bestimmt einen Nationalen Skiverband, der in 
eigener Zuständigkeit den Sprungrichter aus seinem Verband zu 
nominieren hat. 
Der Skiverband des Veranstalterlandes nominiert die vier inländischen 
Sprungrichter. 
Die Nominierung der Sprungrichter erfolgt in Abstimmung mit dem Sub-
Komitee für Offizielle, Regeln und Kontrolle. 

 
505.1.4 FIS Bewerbe 

- TD. 
Das Komitee der Nordischen Kombination nominiert den TD. Der 
Skiverband des Veranstalterlandes nominiert in eigener Zuständigkeit 
den TD-Assistenten und die fünf Sprungrichter. Der TD-Assistent und 
die fünf Sprungrichter müssen eine gültige FIS-Lizenz besitzen. 
 

D 505.1.4 Für DSV-nationale Skisprungwettkämpfe: 
 Wettkampfbeauftragter durch den DSV (Kampfrichter); mindestens 1  
                     Sprungrichter durch den zuständigen Landeskampfrichterreferenten des  
                     veranstaltenden Landesskiverbandes; maximal 4 Sprungrichter aus den 
 übrigen teilnehmenden Landesskiverbänden. 
 Der Fachreferent Kampfrichter Nordisch nominiert bis maximal 4 Lan- 
 desskiverbände, die in eigener Zuständigkeit je einen der Sprungrichter 
 aus ihrem Landesskiverband durch den zuständigen Kampfrichter- 
 referenten nominieren. Die eingeteilten Sprungrichter sollen FIS- 
 Sprungrichter sein. 
 
505.2  Ersatznominierungen 

Ein nominierter, durch höhere Gewalt verhinderter Wettkampffunktionär 
ist durch einen anderen für diese Aufgabe qualifizierten 
Wettkampffunktionär zu ersetzen. Bei OWS, SWM, JSWM, WC-NK- 
GP-NK und COC-NK-Wettkämpfen erfolgt die Ersatznominierung durch 
das FIS-Büro. 

 
505.3  Spesenvergütung 

Für die von der FIS nominierten Wettkampffunktionäre haben die 
Veranstalter die Reise- und Aufenthaltskosten in folgender Höhe zu 
tragen: 

 
505.3.1 Reisekostenentschädigung 
 - Bahnfahrt 1. Klasse 
 - bei grösseren Entfernungen Flugreise (Economy-Klasse) oder 
 - bei Reise mit Personenkraftwagen eine Entschädigung von CHF -

.70 pro km. 
Der nominierte Wettkampffunktionär muss vor Antritt der Reise wegen 
der zu wählenden Variante (Bahnfahrt, Flugreise oder 
Personenkraftwagen) mit dem Veranstalter Verbindung aufnehmen. 

 
505.3.2 Tagegeldentschädigung 

Pro Reisetag der Hin- und Rückreise CHF 100.-. Bei OWS, SWM, WC-
NK-, GP-NK-, COC-NK- und JWM und Wettkämpfen erhält der TD und 
TDA für jeden weiteren Aufenthaltstag CHF 100.-- 
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 Freier Aufenthalt und freie Verpflegung in einem angemessenen Hotel. 
Die Dauer des Aufenthaltes ist mit dem Veranstalter abzustimmen. Sie 
umfasst das offizielle Training und die Wettkampftage. 

 
505.4  Bei den einzelnen Wettkämpfen erhalten nachfolgend aufgeführte 

Wettkampffunktionäre die oben genannte Spesenvergütung: 
 
505.4.1 OW und, SWM 
 - der TD 
 - der TD-Assistent 
 - der RD-Assistent 
 - Chef der Weitenmessung 
 - zwei Video-Weitenmesser und 
 - sechs Sprungrichter. 
 
505.4.2 JSWM 
 - der TD und 
 - der TD-Assistent. 
 Für den Chef der Weitenmessung und die fünf Sprungrichter gelten die 

für JSWM festgelegten Vergütungssätze. 
 Für die beiden Video-Weitenmesser sind die Aufenthaltskosten zu 

übernehmen. 
 
505.4.3 WC-NK- und GP-NK-Wettkämpfe 
  - der TD,  
 - der TD-Assistent 
 - der RD-Assistent und  
 - vier ausländische Sprungrichter. 
 Für die beiden Video-Weitenmesser sind die Aufenthaltskosten zu 

übernehmen. 
 
505.4.4 COC-NK-Wettkämpfe 
 - der TD,  
 - der TD-Assistent und 
 - ein ausländischer Sprungrichter. 
 
505.4.5 FIS-NK-Wettkämpfe 
 - der TD,  
 
505.4.6 FIS Funktionäre bei nationalen Einsätzen für Internationale Wettkämpfe 
 Für die nominierten Funktionäre ist der nationale Skiverband resp. der 

Veranstalter zur Übernahme zumindest der Aufenthaltskosten und der 
Reisespesen nach Nationalem Reglement verpflichtet. 

 
D 505.4.6 Die Unkosten für den Wettkampfbeauftragten übernimmt der DSV. Für 

die nominierten Wettkampffunktionäre hat der durchführende Verein die 
Reise- und Aufenthaltskosten entsprechend der verschiedenen Regle-
mente zu bezahlen. Im übrigen gilt die Reisekostenordnung des DSV. 

 
 Die wichtigsten Vergütungen: 
 
 Einzelfahrten         pro km   0,27 E 
 Tagegeld  a)  von mindestens   8 Stunden   6,00 E 
          b)  von mindestens 14 Stunden 12,00 E 
    c)  von mindestens 24 Stunden 24,00 E 
 Übernachtungskosten    20,00 E bzw. Beleg 
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506  Mannschaftsführersitzungen 
 
506.1  Verfahren 

Zu jedem Wettkampf sind Mannschaftsführersitzungen durchzuführen. 
Sie sollten jeweils einen Tag vor dem Offiziellen Training und dem 
Wettkampf stattfinden.  
Datum, Zeit und Ort der Durchführung einer Mannschaftsführersitzung 
sind im Wettkampfprogramm zu veröffentlichen (Art. 216). Prinzipiell 
können zwei Vertreter pro teilnehmende Nation an der 
Mannschaftsführersitzung teilnehmen. 
Bei OWS, SWM, JSWM und WC-NK Wettkämpfen ist die Sitzordnung 
der teilnehmenden Mannschaften zu kennzeichnen. 
Bei OWS, SWM, JSWM und WC-NK Wettkämpfen wird die 
Mannschaftsführersitzung in Englisch durchgeführt. Für ergänzende 
Übersetzungen sollte gesorgt werden. 

 
506.2  Tagesordnung 

Eine schriftliche Tagesordnung ist für die Mannschaftsführersitzung 
vorzulegen. Sie wird vom Wettkampfsekretär in Zusammenarbeit mit 
dem Rennleiter und dem TD vorbereitet.  
Bei allen internationalen Wettkämpfen enthält die Tagesordnung 
folgende Punkte: 

 - Anwesenheitskontrolle 
 - Vorstellung der Mitglieder des Wettkampfkomitees 

- Vorstellung der Jury  
- Vorstellung und Auslosung der Sprungrichter 

 - Wettervorhersage 
 - Überprüfung der Anmeldungen bzw. Gruppierung der Wettkämpfer, 

wenn notwendig Auslosung  
 - Informationen zu den Wettkampfanlagen ( Schanze, Stadion, 

Laufstrecke, Skimarkierung, Start, Zieleinlauf, Wechselraum bei 
Staffel, Sicherheitsmassnahmen, Absperrungen usw.) 

 - Präparierung der Schanze und der Laufstrecke 
- Trainings- und Wettkampfprogramm 
- Materialkontrollen 
- Medizinische Kontrollen 

 - allgemeine Informationen des TD 
 - allgemeine Informationen des Veranstalters 
 - allgemeine Informationen des FIS Renndirektor/FIS Koordinators. 

Über die Mannschaftsführersitzungen muss ein Protokoll geführt 
werden, das alle Punkte der Diskussion und die Festlegungen enthält. 
 

510 Technische Einrichtungen 
 
511 Angaben zu den Schanzenanlagen 
 
511.1 Die Wettkämpfe der Nordischen Kombination können auf einer 

Normalschanze und/oder auf einer Grossschanze durchgeführt werden.  
 
511.2 Einteilung der Schanzen 

 Die Grösse einer Schanze wird nach der Weite des L-Punktes (HS) 
benannt. Es gelten folgende Bezeichnungen: 
 

Bezeichnung  Weite HS  Zugehörige Weite w 
 Kleine Schanzen  bis   49 m  bis  44 m 
 Mittlere Schanzen  50 m  bis   84 m  45 m  bis  74 m 



IWO-DWO NK 2008-1.doc 46

 Normalschanzen  85 m  bis 109 m   75 m  bis  99 m 
 Grossschanzen  110 m und grösser  100 m und grösser 
 Flugschanzen  185 m und grösser  170 m und grösser 

 
 Grossschanzen mit einer Höhendifferenz zwischen dem tiefsten Punkt 

im Auslauf und der Schanzentischkante von mehr als 88 m werden von 
der FIS nicht homologiert 

 Werden an einem Ort eine Normal- und eine Grossschanze gebaut, 
muss der Unterschied der Weiten HS mindestens 25 m betragen. 
 

511.3  Normen für den Schanzenbau 
(Auszug aus den Artikel 411 - 414 IWO Band III Skisprung) 

 
511.4  Geometrische Elemente einer Sprungschanze (Abb. 1) 
  Anlauf: 

A Oberster Startplatz  
B Unterster Startplatz 
E1 Beginn des Übergangsbogens 
E2  Ende des Übergangsbogens, Anfang des 

Schanzentisches 
T Tischkante 
e Länge der Anlaufbahn vom obersten Startplatz bis zum 

Beginn des Schanzentisches 
es Bereich der Startplätze 
t Länge des Schanzentisches 
γ Neigung des geradlinigen Teils der Anlaufbahn  
α Neigung des Schanzentisches 
r1 Radius des Übergangsbogens der Anlaufbahn im Punkt 

E2  
Aufsprungprofil: 

T  Schanzentischkante (= Koordinatenursprung) 
s Höhe des Schanzentisches 
P Beginn des Landebereichs 
K Konstruktionspunkt 
L Ende des Landebereichs 
U Ende des Übergangsbogens zum Auslauf, tiefster Punkt 

des Profils 
HS Nominelle Grösse (Hill Size) der Schanze als Distanz 

zwischen Schanzentischkante und 
Landebereichsendpunkt L 

w Distanz zwischen Schanzentischkante und 
Konstruktionspunkt K, gemessen nach IWO Art. 415.1 

h Höhendifferenz zwischen Schanzentischkante und K 
n Horizontaldistanz zwischen Schanzentischkante und K 
zU Höhendifferenz zwischen Tischkante und dem tiefsten 
Punkt U l1 Bogenlänge P-K 
l2 Bogenlänge K-L 
l Bogenlänge des Landebereiches P-L 
a Länge des Auslaufes 
ß0 Neigung der Tangente des Vorbauprofils am 

Schanzentischfuss 
ßP Neigung der Tangente bei P 
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ß Neigung der Tangente bei K 
ßL Neigung der Tangente bei L 
rL Radius des Landebereiches P-L 
r2L Radius des Übergangsbogens bei L 
r2 Radius des Übergangsbogens bei U  
b1 Lichte Breite der Anlaufbahn 
b2 Präparierte Breite des Vorbaues am Schanzentischfuss 
bK Präparierte Breite bei K 
bU Präparierte Breite am Ende des Übergangsbogens zum 

Auslauf 
 
 
 
 
 



IWO-DWO NK 2008-1.doc 48

 
Abb.1 
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512 Angaben zu den Skilanglaufstrecken 
 
512.1  Einteilung der Skilanglaufstrecken : 
  

Wettkampfform Wettkampfdistanz 
(km) 

Streckenlänge 
(km) 

Einzel Gundersen 10 2.0, 2.5, 
Massenstart 10 2.0, 2.5,  
Mannschaft 4 x 5 2.5,  

 
512.2  Allgemeine Angaben 

Bei Weltcup-Bewerben sind Abweichungen zum festgelegten höchsten 
Punkt einer Laufstrecke (1800 m) durch den FIS-Vorstand zu 
genehmigen. 

 
512.3  Normen der Skilanglaufstrecken 

Skilanglaufstrecken müssen so angelegt sein, dass sie eine Prüfung der 
technischen, taktischen und konditionellen Qualitäten der Wettkämpfer 
erfordern. Der Schwierigkeitsgrad soll der Bedeutung des Wettkampfes 
entsprechen. Die Strecke soll so natürlich wie möglich mit kupierten 
Teilen, Anstiegen und Abfahrten angelegt sein, um Monotonie zu 
vermeiden. Der Laufrhythmus sollte nicht durch scharfe 
Richtungsänderungen und steile Aufstiege unterbrochen werden. Die 
Abfahrten sind stets so anzulegen, dass sie für die Wettkämpfer eine 
Herausforderung darstellen. Es muss aber gleichzeitig möglich sein, die 
Strecke selbst bei schnellen Verhältnissen zu bewältigen. 

 
 
512.4  Wettkampfstrecken 
  Im Prinzip sollen die Skilanglaufstrecken bestehen aus: 
 - einem Drittel definierter Anstiege mit einer Steigung zwischen 9% 

(1:11) und 18% (1:5,5) mit Höhenunterschieden über 10 Metern 
und einigen kürzeren Anstiegen, steiler als 18%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 - einem Drittel wellig-kupiertem Gelände, die Geländebeschaffenheit 

mit Anstiegen und Abfahrten nutzend (mit Höhendifferenzen von 1 
bis 9 Metern). 

 - einem Drittel verschiedenartiger Abfahrten, die vielseitige 
Abfahrtstechniken erfordern. 

 
Die Strecken dürfen nur in der für den Wettbewerb vorgesehenen 
Richtung benutzt werden. 

 
512.5  Technische Parameter der Skilanglaufstrecken 
 
512.5.1 Höhenunterschied (HD) 

9º 

9% 18% 

4,5º 
1:5,5 1:11 
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Der Höhenunterschied zwischen dem tiefsten und höchsten Punkt einer 
Wettkampfstrecke darf nicht mehr betragen als für: 

  800 –1875 m  30 m 
  2500 m  50 m 
  3000 m  50 m 
  3300 m  65 m 
 
512.5.2 Höchstanstieg (MC) 

Die Höhendifferenz eines einzelnen Anstieges (PHD) darf folgende 
Limiten nicht übersteigen, aber kann durch kupiertes Gelände bis zu 
einer Länge von 200 Metern oder einer Abfahrt die weniger als 10 m 
PHD hat unterbrochen werden. 

  800 –1875 m  30 m 
  2500 m  50 m 
  3000 m  50 m 
  3300 m  50 m 

 
512.5.3 Gesamtanstieg (TC) 
 Der Gesamtanstieg sollte liegen zwischen: 
  5 km 150 - 210 m 
 7.5  km 200 - 315 m 
 10 km 250 - 400 m 
 
512.5.4 Beschreibung der Anstiege 

Der Anstieg wird durch die partielle Höhendifferenz (PHD) definiert. Die 
partielle Höhendifferenz ist die Differenz zwischen dem tiefsten und 
dem höchsten Punkt eines Anstiegs. Eine zusätzliche Beschreibung 
des Anstieges ergibt sich durch den Begriff partieller Anstieg (PC). Der 
partielle Anstieg ist die Summe aller Anstiege in einem Hauptanstieg. 
Die Summe aller partiellen Anstiege ergibt den Gesamtanstieg (TC) 
einer Strecke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
512.6  Streckenführung 

Die Anlage der Strecke sollte je nach dem Gelände in mehreren 
Runden erfolgen, damit der publikumswirksame Erfolg durch 
mehrmaliges Erscheinen der Wettkämpfer im Stadion gesichert wird. 

 
512.7  Homologation 
 

Die Homologierung der Kombinationsstrecken wird durch das Komitee 
der Nordischen Kombination auf der Grundlage der Artikel 313 IWO 
Band II Skilanglauf durchgeführt. 

 

PHD 

PC1 

PC2 

TC = PC1 + PC2+…PCn 
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513 Arbeitsbedingungen an den Wettkampfstätten 
 
513.1 An der Schanze 
 
513.1.1 Kampfrichterturm 

Auf bzw. im Kampfrichterturm müssen folgende Voraussetzungen und 
Arbeitsbedingungen erfüllt werden: 

- Sicherung ausreichend Platz für Jury und zusätzliches Personal 
(TV, Data-Service, technische Ausrüstung, Windmessung, Info-PC, 
Startzeitkontrolle, usw.) 

- Kontakt zum Umfeld (Öffnen der Fenster muss möglich sein),  
- Blickfreiheit zum Start, Absprung und Landungsbereich 

einschliesslich Ausfahrt 
- Kommunikation zu allen notwendigen Punkten und Personen an 

der Schanze 
- Kabinen für die Sprungrichter 
- Kabine für den Sprecher 

 
513.1.2 Trainerstand 

Für Schanzenanlagen, auf denen internationale Wettkämpfe stattfinden, 
ist ein geeigneter Standplatz zu erstellen, der 20 Trainern eine gute 
Sicht auf die erste Flugphase gewährleistet. 

 
513.1.3 Lift 

An Sprungschanzen, auf denen bei OWS, SWM sowie WC-NK 
(Grossschanzen-) Wettkämpfe stattfinden, müssen für die Springer 
mechanische Aufstiegshilfen vorhanden sein. 

 
513.1.4 Wärmeraum 

Bei OWS-, SWM-, JSWM- und WC-NK Wettkämpfen muss im 
Anlaufbereich ein Wärmeraum oder -zelt für ca. 20 Personen 
eingerichtet werden. 

 
513.2  Skilanglaufstadion 
 
513.2.1 Für OWS, SWM, JSWM und WC-NK Wettkämpfe ist ein 

Skilanglaufstadion, mit einem gut geplanten Start- und Zielbereich 
anzulegen. 

 
513.2.2 Die Anordnung des Stadions sollte eine funktionelle Einheit, unterteilt 

und kontrolliert durch erforderliche Tore, Abzäunungen und markierte 
Zonen, bilden. Es muss in der Weise angelegt sein, dass: 

 - die Wettkämpfer das Stadion mehrmals durchlaufen können 
 - Wettkämpfer, Funktionäre, Medien, Serviceleute und Zuschauer 

ihre zugewiesenen Bereiche gut erreichen können 
 - genügend Platz vorhanden ist, Individual-, Team- und Massenstarts 

durchzuführen und der Zieleinlauf die erforderliche Breite und 
Länge hat. 

 
513.2.3 Wettkämpfer sollten die folgenden Bereiche ohne Störungen erreichen 

können: 
 - den Mannschaftsvorbereitungsbereich (Mannschaftshütten) 
 - die Skitest- und Einlaufspuren 
 - Skimarkierung, Ausrüstungskontrolle und Transponderausgabe 
 - die Ablage der Wärmebekleidung 
 - den Start 
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 - den Durchlauf oder Wechselraum (mit Ausgang) 
 - das Ziel 
 - die Skikontrolle nach dem Zieldurchlauf 
 - den unmittelbaren Betreuungsbereich (Kleiderablage, Erfrischun-

gen usw.) 
 - den Ausgang. 
 
513.2.4 Wettkampffunktionäre und Jury-Mitglieder müssen geeignete 

Arbeitsbedingungen erhalten. Trainer, Funktionäre, Medien und 
Service-Leute müssen innerhalb des Stadions eigene Arbeitszonen 
haben, so dass sie arbeiten können, ohne den Ablauf von Start- und 
Zieleinlauf zu stören. Der Zugang dieses Personenkreises in das 
Stadion muss durch unterschiedliche Akkreditierungen geregelt werden. 

 
513.2.5 Jury Raum 

Bei OWS, SWM, JSWM und WC-NK Wettkämpfen muss FIS-
Funktionären und Jury-Mitgliedern in unmittelbarer Nähe des Stadions 
ein Arbeitsraum zur Verfügung stehen. 

 
513.2.6 Gebäude für Zeitnahme 

Zeitnahme und Berechnung sind in einem Gebäude mit gutem Blick auf 
Start und Ziel unterzubringen. 

 
513.2.7 Skitestzone 

Ein Skitestgelände mit Testspuren für alle teilnehmenden Teams muss 
in der Nähe des Stadions zur Verfügung stehen. Die Testspuren sollten 
auch in der Nähe der Team Wachsräume und der Aufwärmspuren 
liegen. 

 
513.3  Voraussetzungen von Wettkampfanlagen  
 
513.3.1 Mannschaftsräume, Wachshütten 

In der unmittelbaren Nähe der Schanze und des Stadions muss bei 
OWS, SWM, JSWM und WC-NK ein abgeschlossener Mann-
schaftsvorbereitungsbereich mit Mannschaftshütten (mir E-Anschluss) 
eingerichtet werden.  

 
513.3.2 Raum für Sanitätsdienst 

Siehe Festlegungen des Medizinischen Komitees im Medical Guide. 
 
514  Messeinrichtungen 
 
514.1  Sprunglauf 
 
514.1.1 Sprungweite 

Zur Ermittlung der Sprungweite durch Weitenmesser sind beiderseits 
der Aufsprungbahn im Bereich von 0.5 k bis zur Schanzengrösse (HS) 
Weitenmarkierungen anzubringen. Für das korrekte Anbringen der 
Markierungen ist wie folgt vorzugehen: 
Von den beiden äussersten Enden der Schanzentischkante aus wird 
auf beiden Seiten der Aufsprungbahn mit gestrecktem Messband die 
Entfernung von 50% der K-Punkt-Weite (auf ganze m aufgerundet) 
abgemessen und an diesen beiden Stellen links und rechts die erste 
(oberste) Weitenmarkierung angebracht. In Abständen von jeweils 
einem Meter (m) (in der Hangneigung gemessen) sind dann die 
weiteren Markierungen anzubringen. 
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Für die Ermittlung der Sprungweite durch technische Verfahren 
(technische Weitenmessung) gelten zusätzliche Vorschriften, die das 
Sprungkomitee für das jeweilige Verfahren speziell festlegt. 

 
514.1.2 Definition der Sprungweite 

Die Entfernung von der Schanzentischkante bis zur Landestelle des 
Springers auf der Aufsprungbahn stellt die Sprungweite dar. Die 
Landung gilt als erfolgt, wenn bei einer normalen Landung beide Füsse 
auf der Aufsprungbahn aufgesetzt haben. Bei unnormalen Landungen 
(einbeinig, d.h., ein Fuss aufgesetzt, zweiter Fuss länger als für den 
normalen Ablauf der Landung notwendig in der Luft) gilt als Zeitpunkt 
der Landung, wenn der erste Fuss auf der Aufsprungbahn aufgesetzt 
hat.  
Als Landestelle zählt diejenige, wo sich zu diesem Zeitpunkt die Füsse 
des Springers befinden. Bei Ausfallstellung ist die Mitte zwischen 
beiden Füssen massgebend. 
Wenn die Landung nicht durch das Aufsetzen der Ski erfolgt (Sturz), gilt 
als Landestelle diejenige, wo der Springer mit einem Körperteil zuerst 
die Aufsprungbahn berührt. 

 
514.1.3 Ermittlung der Sprungweite durch Weitenmesser 
 Die auf einer Seite der Aufsprungbahn postierten Weitenmesser 

verfolgen mit blossem Auge die Flugbahn bis zur Landestelle. Derjenige 
Weitenmesser, in dessen Messbereich die erkannte Landestelle liegt, 
zeigt die Sprungweite mit einer Genauigkeit von 0.5 m an, indem er mit 
der Hand die entsprechende Weitenmarkierung berührt und halbe 
Meter durch zusätzliches Hochhalten des anderen Armes kennzeichnet. 
Zur Vermeidung von Parallaxenfehlern sind die Weitenmarkierungen 
auf beiden Seiten der Aufsprungbahn auszustecken. 

 
514.1.4 Technische Messverfahren, mit denen die Sprungweite auf den halben 

Meter genau ermittelt und in einem Datenspeicher festgehalten oder 
anderweitig protokolliert wird, sind für die Berechnung der Weitennoten 
zugelassen  
Damit im Falle eines Versagens der Technischen Weitenmessung die 
Weitennoten berechnet werden können, sind die Weiten 
sicherheitshalber zur technischen Weitenmessung durch Weitenmesser 
zu ermitteln. 

 
514.1.5 Anlaufgeschwindigkeit 

Die Geräte zur Messung der Anlaufgeschwindigkeit vo
 sind wie folgt 

aufzustellen: 
 - Messstrecke der Lichtschranken: 8 m 
 - 2. Stoppschranke: 10 m vor der Schanzentischkante 
 - Höhe der Lichtschranken über dem Schneeprofil: 0.2 m. 

Bei Schanzen mit HS 85 m und grösser muss bei internationalen 
Wettkämpfen der FIS die Anlaufgeschwindigkeit sowohl im Training als 
auch im Wettkampf gemessen werden. 

 
 
514.1.6 Windgeschwindigkeit und -richtung 

Die Windgeschwindigkeit und -richtung sind seitlich in der Höhe der 
Flugbahn zu messen. Die Messdaten der Windparameter sind bei der 
Rennleitung auf dem Sprungrichterturm in einer geeigneten Form 
möglichst anschaulich anzuzeigen.  
Bei Normal-, Gross- und Flugschanzen sind drei Messstellen (an der 
Schanzentischkante sowie bei 50 % und 100 % der K-Punkt-Weite) zu 
installieren. Ausserdem sind beidseitig der Aufsprungbahn in Höhe der 
Flugbahn mindestens je 8 Windfähnchen bzw. Windsäcke anzubringen. 
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D 514.1.6      Bei kleinen Schanzen und Mittleren Schanzen gem. Art. 511.2 IWO ist- 
                     soweit kein internationaler Wettbewerb stattfindet – eine Windge- 
 schwindigkeitsmessung nicht erforderlich. Für Windrichtungsanzeige 

genügen 2 Windfähnchen bzw. Windsäcke, die seitlich an der Auf-
sprungbahn und im Bereich der Schanzentischkante angebracht wer-
den müssen.  

 
514.1.7 Startfreigabe und Startzeitkontrolle 
 
514.1.7.1 Drei-Phasen-Modus 

Die Startfreigabe und die Startzeitkontrolle bei OWS, SWM, JSWM, 
WC-NK sowie COC-NK Wettkämpfen erfolgt mit Hilfe einer dreifarbigen 
(rot-gelb-grün) Lichtampel und einer Digitaluhr, die miteinander 
gekoppelt sind und nach einem einstellbaren Programm automatisch 
ablaufen. 
In der Rot-Phase (Startvorbereitung) läuft die Uhr von einem 
eingestellten Ausgangswert rückwärts bis auf Null Sekunden. Die Rot-
Phase dient der Wettkampfsteuerung und kann während des Verlaufes 
kurzzeitig angehalten werden. In der sich anschliessenden Gelb-Phase 
läuft die Uhr vorwärts. Die Jury entscheidet entsprechend der äusseren 
Bedingungen über die Minimaldauer der Gelb-Phase, in der Regel 
zwischen 10 und 15 Sekunden, ab der durch manuelle Schaltung auf 
die Grün-Phase der Start freigegeben wird. Mit Beginn der Gelb-Phase 
ist es dem Wettkämpfer erlaubt die Startposition auf dem Startbalken 
einzunehmen. Kann innerhalb einer möglichen Maximaldauer der Gelb-
Phase von 45 Sekunden keine Startfreigabe erfolgen, schaltet die 
Ampel automatisch auf Rot. In diesem Fall muss der Wettkämpfer den 
Startbalken wieder verlassen und sich für den neuen Startvorgang 
bereithalten. Mit dem Umschalten auf grün beginnt die eigentliche 
Startzeit von 10 Sekunden. Innerhalb dieser 10 Sekunden muss der 
Wettkämpfer den Startbalken verlassen. Sind diese 10 Sekunden 
vorbei schaltet die Ampel automatisch auf rot und es beginnt der neue 
Startvorgang für den nächsten Springer. Der eingestellte Ausgangswert 
für die Rot –Phase und die eingestellte früheste Umschaltzeit für die 
Gelb-Phase sind für den Springer gut erkennbar anzuzeigen. 

 
514.1.7.2 Zwei-Phasen-Modus 

Die Startfreigabe und die Startzeitkontrolle bei FIS-Wettkämpfen erfolgt 
mit Hilfe einer automatisch gesteuerten Lichtampel, die den Ablauf der 
Startzeit wie folgt anzeigt: Die ersten 5 Sekunden grünes Dauerlicht, 
gefolgt von mindestens 5 Sekunden und maximal 10 Sekunden grünes 
Blinklicht. Nach Ablauf der gesamten Startzeit von mindestens 10 
Sekunden und maximal 15 Sekunden kommt rotes Dauerlicht. Die 
jeweils festgesetzte Startzeit ist für die Wettkämpfer sichtbar zu 
machen.  
Der Ablauf der Startzeit kann auch durch eine automatisch gesteuerte 
Uhr angezeigt werden. Die Startzeitkontrolleinrichtung darf nur vom 
Rennleiter oder von seinem Gehilfen bedient werden. 
Zur Absicherung eines korrekten Ablaufes des Startvorganges können 
weitere technische Verfahren (z.B. Aufforderung zur Einnahme der 
Startposition durch optische oder akustische Signale) eingesetzt 
werden. 

 
514.1.8 Längen-, Winkel- und Temperaturmessungen 

Für Kontrollmessungen des Schanzenprofils durch den TD und TD-Ass. 
sowie zur Feststellung der Schnee- und Lufttemperaturen müssen die 
dazu notwendigen Messinstrumente  

 - 50-m-Bandmass 
 - Wasserwaage (digital) 
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 - Waagelatte 
 - Winkelmesser 
 - Thermometer und 
 - Metermass (mind. 3 m) 
  an der Schanze jederzeit verfügbar sein. 
 
514.2  Messeinrichtungen Skilanglauf 

Für die im FIS-Kalender aufgeführten Wettkämpfe ist elektronische 
Zeitmessung zu benützen. 
Die elektronische Zeitmessung wird immer durch Handzeitnahme 
ergänzt. Die Ergebnisse beider Systeme werden gegenseitig überprüft. 

 
514.2.1 Zeitnahme - Start 

Der Gundersen-Start erfolgt ohne elektrisches Starttor. Um einen 
exakten Startablauf zu gewährleisten, muss eine grosse Startuhr mit 
Digitalanzeige benützt werden. Die Uhr wird mit der Nullzeit des ersten 
Wettkämpfers gestartet. Gleichzeitig müssen die Starter mittels 
Handstoppuhr den Ablauf kontrollieren.  

 
514.2.2 Zwischenzeitnahme  

Entsprechend der örtlichen Gegebenheiten und der jeweiligen 
Rundenlänge sind die Zwischenzeiten festzulegen. Prinzipiell sollten auf 
einer Runde 1 – 2 Zwischenzeiten zur Verfügung stehen. 
 

514.2.2 Zielzeitnahme 
Die Laufzeiten werden bis zur vollen Zehntelsekunde gemessen. Falls 
die Zeit in Hundertstelsekunden gemessen wird, werden die Hundertstel 
weggelassen. Bei Handzeitnahme wird die Zeit genommen, wenn der 
vordere Fuss des Läufers die Linie zwischen den beiden Zielpfosten 
überquert. 
Bei elektronischer Zeitmessung wird die Zeit genommen, die durch die 
Kontaktunterbrechung ausgelöst wird. Der Messpunkt von Licht- oder 
Fotoschranken muss in einer Höhe von 25 cm über der 
Schneeoberfläche sein. 
Zusätzlich ist der Zieleinlauf mit Videokameras aufzunehmen. Diese 
Kameras sollen so platziert sein, dass einerseits die Ziellinie und 
andererseits die Startnummer der Athleten erkennbar sind.  

 
514.2.4 Bei OWS, SWM und WC-NK sind spezielle Foto-Finisch Kameras 

einzusetzen, die den Zieleinlauf auf der Ziellinie aufzeichnen. 
Voraussetzung für eine korrekte und schnelle Auswertung ist, dass 
dazu jeder Wettkämpfer eine zusätzliche Startnummern am 
Oberschenkel der jeweiligen Aufnahmeseite trägt. Die Grösse dieser 
Nummern muss mindestens 8 cm betragen. 
Die Zeilenkamera muss die Zieleinläufe mit einer Genauigkeit von 
1/1000 sek. auflösen können. Dazu ist diese Kamera 1/2 Stunde vor 
dem Wettkampf mit dem Hauptzeitnahmesystem zu synchronisieren. 
Die Darstellung der Rückstands- oder Nettozeiten ist ausreichend.  
Bei Foto-Finish Entscheidungen ist der Jury das Bild der Zeilenkamera 
auf einem Bildschirm darzustellen und ein farbiger Ausdruck mit Zeit-
Skala zur Verfügung zu stellen. 
Dieses System bedarf der technischen Abnahme durch die FIS. 
 



IWO-DWO NK 2008-1.doc 56

514.2.5 Foto-Finish 
Unter folgenden Situationen ist die Reihenfolge des Zieleinlaufes mit 
Hilfe der technischen Hilfsmittel (Videokamera, Foto-Finish-Kamera) zu 
klären:  

- bei Zeitgleichheit 
- bei unterschiedlicher Protokollierung 
- nicht erkennbaren Differenzen 

 
514.3  Transponder-Zeitnahme 

Zur Verbesserung der Erfassung des korrekten Durchlaufes der 
Wettkämpfer bei den Zwischenzeitnahmestellen, den Pretiming-Stellen 
und im Zieleinlauf, werden bei OWS, SWM, WC-NK und COC-NK 
Wettkämpfen elektronische Zeitnahmesysteme (Transpondersysteme) 
eingesetzt. 
Dazu sind an den beschriebenen Zeitnahmestellen Detektionssysteme 
so zu installieren, dass die Erfassung der korrekten 
Durchlaufreihenfolge der Wettkämpfer garantiert ist. 
Jeder Wettkämpfer ist verpflichtet zwei Transponder während des 
gesamten Wettkampfes zu tragen. Sie sind an beiden Beinen oberhalb 
der Knöchel anzubringen. 
Das Gesamtgewicht der beiden Transponder, einschliesslich der 
Befestigungsbänder darf 50 g nicht überschreiten. 
Das System muss die Standards von ICE (International Electronic 
Commission) erfüllen und darf selbst keine tolerierbare 
elektromagnetische Beeinflussung erzeugen.  
Dieses System bedarf der technischen Abnahme durch die FIS. 

 
514.4  Einrichtungen für aktuelle Informationen 

Eine Temperaturtafel, die die Luft- und Schneetemperatur anzeigt. 
Diese Temperaturen müssen zu folgenden Zeiten angezeigt werden: 
Zwei Stunden vor dem Start, eine Stunde vor dem Start, eine halbe 
Stunde vor dem Start, beim Start, eine halbe Stunde nach dem Start, 
eine Stunde nach dem Start. 
Temperaturmessungen werden im Stadionbereich und an Stellen, wo 
extreme Temperaturen zu erwarten sind (tiefe Punkte, hohe Punkte, 
windige, schattige oder sonnige Stellen), durchgeführt. 
Für Zwischenzeiten und inoffizielle Ergebnisse müssen Anzeigetafeln 
benutzt werden. 
Lautsprecher müssen für Übertragungen und laufende Informationen 
eingesetzt werden. 
Um Wettkämpfer, Trainer, Zuschauer u.a. zu informieren, muss 
mindestens noch eine Sprache (Englisch oder Deutsch) zusätzlich zur 
Landessprache des Veranstalters benützt werden. 

 
515  Präparierung der Wettkampfanlagen 
 
515.1  Skisprunganlage 
 
515.1.1 Allgemeine Schneepräparation 
 

Vor jedem offiziellen Training und Wettkampf muss die Sprungschanze 
vom Anlauf bis zum Auslauf entsprechend den Anforderungen 
einwandfrei präpariert sein. 
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515.1.2 Anforderungen an die Anlaufbahn und den Schanzentisch 

Die Oberfläche der Schneeauflage muss völlig plan sein und genau mit 
der Markierung des Schneeprofils übereinstimmen. Diese Markierung 
muss eine Schneetiefe von mindestens 20 cm zulassen. Durch 
Verdichten des Schnees ist die erforderliche Festigkeit der 
Schneeauflage zu erzeugen. 
Die Anlaufspur ist mit Hilfe technischer Mittel (Spurfräse, Spurhobel, 
eingelegte Profilbretter oder Ähnliches) nach folgenden Profilmassen 
herzustellen: 
 - Abstand der beiden Spur-Mittelachsen: 30 bis 33 cm 
 - Spurbreite: 13.0 bis 13.5 cm 
- Spurtiefe: mindestens 2 cm für Normalschanzen und mindestens 

3 cm für Gross- und Flugschanzen. 
 
Für Wettkämpfe bei OWS, SWM, JSWM und WC-NK  gelten zusätzlich 
folgende Bestimmungen:  

- Im Winter müssen die Anlaufspuren mit Kunstschnee oder Eis 
präpariert werden. 

- Die Anlaufspuren müssen bei Bedarf gekühlt werden können. 
- Die Spuren sind mit Spurfräsen herzustellen. 
- Es ist zu gewährleisten, dass bei Regen oder Wärme 

entstehendes Oberflächenwasser aus den Spuren abgeleitet 
wird. 

 
Die Anlaufbahn und der Schanzentisch müssen so präpariert sein, dass 
für alle Wettkampfteilnehmer vom Beginn bis zum Schluss des 
Wettkampfes soweit als möglich die gleichen Gleitbedingungen 
bestehen. Wenn während des Wettkampfes wegen Schneefall oder 
Sturz der Anlauf präpariert werden muss, müssen vor Fortsetzung des 
Wettkampfes genügend Probesprünge durchgeführt werden. Nach dem 
Ergebnis dieser Probesprünge entscheidet die Jury über die 
Fortsetzung des Wettkampfes. Wenn während eines Durchganges die 
Länge oder Neigung des Schanzentisches verändert wird, muss der 
Durchgang annulliert und neu begonnen werden. 
Nach einem Trainings- und Wettkampftag entscheidet die Jury, ob die 
Anlaufspur bleiben kann oder der Anlauf neu präpariert werden muss.  
 

D 515.1.2 In Ausnahmefällen ist die Jury berechtigt, über einen Einsatz einer  
 künstlichen Anlaufspur zu entscheiden. Der mögliche Einsatz einer  
 solchen künstlichen Anlaufspur ist in der Ausschreibung für den Wett- 
 kampf zu vermerken.  
 

 
515.1.3 Anforderungen an die Aufsprungbahn und den Auslauf 

Die Schneeauflage muss durch Verdichten des Schnees die 
notwendige Festigkeit und Härte besitzen und eine Stärke von 
mindestens 30 cm, bei Mattenschanzen mindestens 35 cm aufweisen. 
Zur Präparierung von Schanzen, auf denen OWS, SWM, JSWM und 
WC-NK Wettkämpfe stattfinden, müssen Präparierungsmaschinen für 
die Verdichtung, Aufrauung und Schneeräumung zur Verfügung stehen. 
Bei zu weichem Schnee können chemische Mittel zur Verfestigung der 
Schneeauflage eingesetzt werden. 
Die Oberfläche der Schneeauflage muss völlig plan sein und soll sehr 
gut mit der Markierung für das Schneeprofil übereinstimmen. Das gilt 
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besonders für den Bereich von Beginn der Weitenmarkierung bis U 
(Ende des Übergangsbogens). 

 
515.1.4 Markierungen der Aufsprungbahn 

Die Schanzengrösse (HS) ist auf der Aufsprungbahn durch eine 
Querlinie aus Reisig von Nadelbäumen oder ähnlichem zu markieren. 
Diese Querlinie sollte zusätzlich auf beiden Seiten am Rande auf 5 
Meter Länge eingefärbt werden. 
Es wird empfohlen, ausserdem auf beiden Seiten der Aufsprungbahn 
verschiedenfarbige Bänder wie folgt aufzulegen: 

- vom Konstruktionspunkt (K) bis zur Schanzengrösse (HS) jeweils 
ein rotes Band; 

- vom K-Punkt in Richtung P-Punkt nach oben je ein blaues Band 
von der gleichen Länge wie die Entfernung von K bis HS sowie 

- von der Sturzgrenze in Richtung Schanzengrösse (HS) nach oben 
jeweils ein ebenso langes grünes Band. 

Zur Orientierung für die Weitenmesser, Sprungrichter und Zuschauer 
über die erreichte Sprungweite sowie zum Kalibrieren der Video-
Weitenmessung sind im Aufsprungbereich von 10 m vor dem P-Punkt 
bis zur Schanzengrösse (HS) bei denjenigen Sprungweiten, die ein 
Vielfaches von 5 m sind (z.B. 60 m, 65 m, 70 m, 75 m, 80 m ...), über 
die gesamte Breite der Aufsprungbahn ebenfalls Querlinien zu ziehen. 
Die Jury ist berechtigt, bei Bedarf weitere Markierungen vorzunehmen. 

 
515.1.5 Sturzgrenze 

Die Sturzgrenze ist für die jeweilige Schanze durch die Jury festzulegen 
und durch eine Querlinie (Linie aus Reisig von Nadelbäumen oder 
ähnlichem) zu markieren. In der Regel soll sich die Sturzgrenze am 
tiefsten Punkt nach dem Ende des Übergangsbogens r2 befinden.  

 
515.2  Skilanglaufstrecke 
 
515.2.1 Präparierung vor der Saison  

Die Strecken müssen vor dem Winter so vorbereitet werden, dass sie 
auch bei geringer Schneelage gefahrlos gelaufen werden können. 
Steine, Wurzeln, Baumstrünke, Unterholz und ähnliche Hindernisse 
sollten beseitigt werden. Abschnitte der Strecke die zur Vernässung 
neigen, müssen durch Drainage korrigiert werden. Die Vorbereitungen 
im Sommer sollen einen Standard erreichen, der bereits bei ungefähr 
30 cm Schneehöhe die Durchführung von Wettkämpfen erlaubt. 
Besondere Sorgfalt ist auf die Abfahrten und das notwendige Anhöhen 
der Kurven zu richten. 

 
515.2.2 Allgemeine Schneepräparation 

Die Strecke sollte vollständig mit einem mechanischen Gerät präpariert 
werden. Wenn schwere Maschinen eingesetzt werden, sollten sie so 
gut wie möglich der ursprünglichen Beschaffenheit des Geländes 
folgen, um die Geländekupierungen zu erhalten. 

 
515.2.3 Präparation für freie Technik 

Die Strecke sollte auf eine empfohlene Mindestbreite von 6 bis 8 Metern 
präpariert und so vorbereitet werden, dass Wettkämpfer gefahrlos 
laufen und unbehindert überholen können. An Schräghängen, an denen 
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Trassen traversieren, muss es breit genug sein, um eine gute 
Präparierung zu ermöglichen. 

 
515.2.4 Präparation für Massenstart 

Der Massenstart sollte 30 -50 m Parallelspuren haben, wo es jedem 
Wettkämpfer verboten ist, die Spur zu verlassen. Anschliessend gibt es 
eine Zone von 50 - 100m, in der die ohne Spuren präparierte Fläche 
trichterförmig in die normale Wettkampfstrecke mit einer Breite von 6 - 
8m übergehen. Entlang der Strecke sollten Engstellen beseitigt werden. 

 
515.2.5 Präparation für Training 

Die Strecke muss vor dem offiziellen Training vollständig präpariert, 
korrekt markiert und mit Kilometertafeln ausgestattet sein. Die 
Testspuren erhalten dieselbe Präparierung wie die Wettkampfstrecke. 

 
515.2.6 Einsatz von Chemikalien 

Alle künstlichen Mittel, welche die Gleitfähigkeit des Schnees 
verbessern, sind verboten. In speziellen Fällen ist der Einsatz von 
chemischen Hilfsmitteln zur Verfestigung der Oberfläche erlaubt. 

 
515.2.7 Startbereich 

Der Startbereich muss entsprechend dem Gelände die ersten 100 - 200 
Metern der Strecke 6 - 9 m breit präpariert werden. 
Um einen exakten Startablauf zu gewährleisten, muss eine grosse 
digitale Startuhr benutzt werden, und für jede Spur eine Tafel mit den 
Startnummern und Startzeiten zwischen Uhr und Startlinie sich 
befinden. Die Uhr wird entsprechend der oben genannten Startliste mit 
der Nullzeit des ersten Wettkämpfers gestartet. Gleichzeitig müssen die 
Starter mittels Handstoppuhr den Ablauf kontrollieren. Starthelfer haben 
auf den Tafeln die gestarteten Athleten zu streichen. 

 
515.2.8 Einzelwettkampf 

Der Startplatz muss so vorbereitet sein, dass grundsätzlich drei 
Wettkämpfer nebeneinander starten können. 

 
515.2.9 Massenstart  

Die Startlinie für einen Massenstart erfolgt in einer geraden Linie. Die 
Einzelstartplätze müssen 1.2 - 1.5 m entfernt sein. Wenn mehr 
Wettkämpfer in einer Gruppe sind als Startspuren, dann starten die 
höheren Startnummern in der nächsten Reihe. Der Abstand der Reihen 
sollte mindestens 4 m betragen. Um einen fairen Start zu gewähren, 
können aufgrund des Terrains und der Schneekonditionen 
Veränderungen vorgenommen werden. 
Startnummer 1 startet auf der Mittelspur, Nr. 2 rechts davon, Nr. 3 links 
davon. 

 
515.2.10 Mannschaftswettkampf Gundersen 

Der Startplatz muss so vorbereitet sein, dass grundsätzlich zwei 
Wettkämpfer bzw. Mannschaften nebeneinander starten können.  

 
515.2.11 Staffel-Wechselzone 

Die Wechselzone sollte ein Rechteck von 30 Meter Länge und 
genügender Breite sein, eindeutig markiert und abgesperrt und auf 
ebenem oder sanft ansteigendem Gelände in der Nähe von Start und 
Ziel liegen. 
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515.2.12 Streckenmarkierung 

Die Markierung der Strecke muss so eindeutig sein, dass Wettkämpfer 
nie im Zweifel über den Streckenverlauf sein sollten. Bei OWS und 
SWM werden die festgelegten Farben zusammen mit der 
Streckenbeschreibung bekanntgegeben. 

 
515.2.13 Kilometertafeln müssen die zurückgelegte Distanz entlang der Strecke 

anzeigen. Bei OWS, SWM, JSWM und WC-NK Wettkämpfen muss 
jeder Kilometer angezeigt werden. Bei anderen Wettkämpfen sollte die 
Strecke nach Möglichkeit mit Kilometertafeln versehen sein. 

 
515.2.14 Abzweigungen und Schnittpunkte sind durch deutlich sichtbare 

Markierungen zu kennzeichnen. Zäune müssen nicht benutzte 
Streckenteile absperren. 

 
 
515.2.15 Streckensicherung 

Bei OWS, SWM, JSWM und WC-NK Wettkämpfen muss die Strecke 
überall dort beidseitig abgesperrt sein, wo es für Zuschauer möglich 
wäre, die Wettkämpfer zu beeinträchtigen. 

 
515.2.16 Gestaltung Zielbereich 

Der Aufbau des Zielbereiches in der Nordischen Kombination umfasst 
die Zielgerade, welche ca. 100 - 150m gerade zum Ziel führt und die 
Zielzone, welche die letzten 50m des Zielbereiches betrifft. Der Beginn 
der Zielzone muss mit einer farbigen Linie klar markiert werden, sie 
muss mindestens 9 Meter breit sein und wird in drei gut markierte 
Bahnen geteilt. Die Markierung darf für die Skiführung nicht hinderlich 
sein. 

 
515.2.17 Markierung Ziellinie 

Die Ziellinie muss deutlich farblich gekennzeichnet sein. Bewährt hat 
sich das Einlegen eines farbigen Brettes, etwas unterhalb der 
Schneekante, mit einer Breite von 10 cm. Diese Linie (Brett) muss 
unbedingt rechtwinklig zur den Einlaufspuren angebracht sein. 
 

 
516  Informationen für Zuschauer und Presse 
 
516.1  Informationen für Zuschauer 

Neben der akustischen Information über Lautsprecheranlage sollten 
Wettkämpfer und Zuschauer ausserdem noch über Anzeigetafeln 
informiert werden. Auf diesen sind die Startnummer, Weite und 
Punktzahl sowie je nach Bedeutung des Wettkampfes auch die 
Sprungrichternoten anzuzeigen. Die Bekanntgabe der fünf 
Sprungrichternoten muss in jedem Falle gleichzeitig erfolgen. Beim 
Wettkampf im Skilanglauf sind Zwischenzeiten, und die Rangreihung 
mit den entsprechenden Zeitrückständen anzuzeigen. 

 
516.2  Arbeitsplätze für Medienvertreter 

Für die Medienvertreter von Fernsehen, Radio, Presse und Bildbericht 
sind an den Wettkampfstätten optimale Arbeitsbedingungen zu 
schaffen. Das betrifft sowohl die Sichtverhältnisse und technischen 
Einrichtungen ihrer Arbeitsplätze als auch die Sicherung der 
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störungsfreien Arbeit und die ständige Information über den 
Wettkampfablauf (Startlisten, augenblickliche Rangfolge, eventuelle 
Veränderungen). 
Bei Skisprungwettkämpfen sind Blitzlichtaufnahmen verboten, weil 
dadurch die Springer in ihrem Bewegungsablauf beeinträchtigt werden. 

 
520  Wettkampf und Wettkämpfer 
 
521 Anforderungen an den Wettkämpfer 
 
521.1  Alterseinteilung 

Für internationale Wettkämpfe in der Nordischen Kombination der FIS 
sind zwei Altersklassen festgelegt,  

- die Juniorenklasse bis zum vollendeten 20. Lebensjahr, wobei als 
Stichtag der 1. Januar des Wettkampfjahres gilt und 

- die Seniorenklasse mit allen Wettkämpfern älter als die Junioren 
 
D 521.1 Für die Einteilung in die einzelnen Klassen gilt als Stichtag der 1.  
  Januar. Die Einteilung in die Klasse gilt aber bereits ab Beginn der 
  Wettkampfsaison, also ab 1. Juli. 
 
  Klasseneinteilung bei DSV-nationalen Wettkämpfen: 
 
  Schülerklasse 8  (S 8) 
  Schülerklasse 9  (S 9) 
  Schülerklasse 10  (S 10) 
  Schülerklasse 11  (S 11) 
  Schülerklasse 12  (S 12) 
  Schülerklasse 13  (S 13) 
  Schülerklasse 14   (S 14) 
  Schülerklasse 15  (S 15) 
  Jugendklasse 16  (J 16) 
  Jugendklasse 17/18 (J17) 
  Juniorenklasse 19/20 (Jun 19) 
  Herrenklasse   21  (H 21) 
 
  Zulässige Jahrgänge 
 
  Kat.  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
 
  S 8       2001      2002      2003      2004 
  S 9       2000      2001      2002      2003 
  S10       1999      2000      2001             2002 
  S11       1998      1999      2000      2001 
  S12       1997      1998      1999      2000 
  S13       1996      1997      1998      1999 
  S14       1995      1996      1997      1998 
  S15       1994      1995      1996      1997 
  J16       1993      1994      1995      1996 
  J17     1992/91    1993/92    1994/93    1995/94 
  Jun 19    1990/89    1991/90    1992/91    1993/92 
  H21       1988      1989      1990      1991 
 
  Wenn bei einem Kombinationsspringen der Herrenklasse auch Junioren 
  und Jugendwettkämpfer teilnehmen, müssen alle in einer Gruppe aus-
  gelost werden. 
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521.1.1 Bei OWS, SWM und im Weltcup starten alle Teilnehmer in einer Klasse. 
Für die JSWM gelten die folgenden Altersbestimmungen: 
Junioren dürfen während des Wettkampfjahres nicht älter als 20 Jahre 
sein. Geburtsjahre für Junioren von 2009 an: 

 
 - im Jahr 2009, Wettkämpfer geboren 1989 und jünger 
 - im Jahr 2010, Wettkämpfer geboren 1990 und jünger 
 - im Jahr 2011, Wettkämpfer geboren 1991 und jünger 
 - im Jahr 2012, Wettkämpfer geboren 1992 und jünger 
 - im Jahr 2013, Wettkämpfer geboren 1993 und jünger, etc. 
 
521.1.2 Bei allen anderen internationalen Wettkämpfen können Altersklassen 

ausgeschrieben werden. Aus der Ausschreibung muss hervorgehen, 
welche Altersklasse für den jeweiligen Wettkampf startberechtigt ist. 

 
521.1.3 Ein Junior hat das Recht, in der Seniorenklasse zu starten, wenn sein 

Nationaler Skiverband ihn dafür meldet. Der Junior muss jedoch 
sämtliche Wettkampfbedingungen der ausgeschriebenen 
Seniorenklasse erfüllen. 

 
522  Anmeldung 
 
522.1 Jeder nationale Verband muss seine Wettkämpfer zur Teilnahme an 

internationalen Wettkämpfen entsprechend der Meldefristen bzw. 
Einladungsbedingungen mit einem offiziellen FIS Anmeldeformular dem 
OK melden. 

 
522.2  Wettkampfmeldung 

Bei OWS, SWM und JSWM ist spätestens zwei Stunden vor der 
Mannschaftsführersitzung im Büro des Wettkampfkomitees die 
namentliche Meldeliste von jeder Teilnehmernation abzugeben. Diese 
Meldelisten müssen enthalten: 
FIS-Code / Name / Vorname / Club / Geburtsjahr / Startgruppe oder 
Ranglistenposition. 
In Ausnahmefällen kann die Jury einen kürzeren Termin für die Abgabe 
der Meldelisten festlegen. 

 
522.3 Team-Anmeldung 

Die Anmeldung der Mannschaften erfolgt entsprechend Art. 522.2. Die 
namentliche Meldung, einschliesslich der Startreihenfolge in der ersten 
Disziplin hat zwei (2) Stunden vor Beginn der Mannschaftsführersitzung 
zu erfolgen. Für die zweite Disziplin erfolgt die Nennung der 
Startreihenfolge unmittelbar nach Abschluss der ersten Disziplin, 
spätestens jedoch 15 min. nach Bekanntgabe des inoffiziellen 
Ergebnisses. Die Jury hat die Möglichkeit frühere oder spätere 
Zeitpunkte festzulegen. 
 

522.4  Anmeldung von Ersatzwettkämpfern und Nachmeldungen 
Eine Nachmeldung kann mit der Gundersen-Methode nur für die 
Disziplin Skispringen, in einem Massenstart-Bewerb nur für die Disziplin 
Langlauf erfolgen. Bei Wettkämpfen, bei denen die teilnehmenden 
Skiverbände (Clubs) nur eine begrenzte Anzahl von Wettkämpfern 
melden dürfen, kann für einen nicht startenden Teilnehmer ein 
Ersatzmann eingesetzt werden, wenn dieser Wettkämpfer durch 
"höhere Gewalt" (durch einen Arzt bestätigte Verletzung, Krankheit 
usw.) ausfällt und die Jury die Zulassung bewilligt. Die Jury hat auch die 
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Entscheidung zu treffen, an welcher Stelle im Starterfeld der Ersatz-
Wettkämpfer starten darf (z.B. an der gleichen Stelle, in „seiner“ 
Rangposition oder zu Beginn einer Gruppe). 

 
523  Auslosung 
 
523.1 Grundsätze 
 
523.1.1 Bei internationalen Wettkämpfen ist eine doppelte Zufallsauswahl 

durchzuführen. 
 
523.1.2 Es ist möglich, die Auslosung vor der Mannschaftsführersitzung unter 

Aufsicht der Jury vorzunehmen. 
 
523.2  Einzelwettkämpfe 
 
523.2.1 Gundersen-Methode  

Die Startreihenfolge für das offizielle Training, den provisorischen 
Wettkampfdurchgang, den Probe- und den Wettkampfdurchgang beim 
Skispringen bei den OWS, SWM, WC-NK und COC-NK wird 
entsprechend des umgekehrten Cupstandes geregelt. 
Wettkämpfer ohne Punkte aus einer Cupwertung werden in Gruppen 
vor den Platzierten mit Punkten ausgelost. 
Eine Auslosung wird nur für den Sprunglauf bei der JSWM 
vorgenommen. Die Startreihenfolge der Gruppen ist: I, II, III, IV. 

 
523.2.2 Massenstart 

Die Startreihenfolge bei Wettkämpfen mit Massenstart wird 
entsprechend des jeweiligen Weltcupstandes geregelt. Der 
Ranglistenführende hat die erste Startnummer. Wettkämpfer ohne 
Punkte werden in Gruppen am Ende des Startfeldes ausgelost. 

 
523.2.3 FIS Wettkämpfe 

Bei Wettkämpfen ohne Ranglisten sind die Wettkämpfer durch 
Auslosung in eine Startreihenfolge zu bringen. Die Rennleitung hat die 
Anzahl der Gruppen auf der Grundlage der Teilnehmerzahlen 
festzulegen. 

 
523.3  Mannschaftswettkämpfe 
 
523.3.1 Beim Team-Gundersen Bewerben bei OWS, SWM und WC-NK wird die 

Startreihenfolge in umgekehrter Reihenfolge des aktuellen 
Nationencups festgelegt. Bei gleichem Punktestand wird die 
Startreihenfolge durch Auslosung während der 
Mannschaftsführersitzung ermittelt. Mannschaften ohne Punkte im 
Nationencup starten zu Beginn und werden davor ausgelost. 
Die Startreihenfolge bei JSWM wird bestimmt durch die umgekehrte 
Reihenfolge der Ergebnisse der vorangegangenen JSWM. 

 
 
523.3.2 FIS Wettkämpfe 

Die Startpositionen sind auszulosen oder ergeben sich aus einem 
speziellen Reglement. 
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524  Training vor den Wettkämpfen 
 
524.1  Skisprung 
 
524.1.1 Das Training auf den Wettkampfschanzen vor den Wettkämpfen 

(offizielles Training) ist im Zeitplan der Veranstaltung auszuweisen und 
unter Verantwortung der Jury organisiert durchzuführen. 
Ein zusätzliches Training unter Eigenverantwortung und Regie der 
Trainer (sog. freies Training) ist während der im Zeitplan 
ausgewiesenen Veranstaltungstage nicht statthaft. 

 
524.1.2 Am offiziellen Training dürfen nur die für den Wettkampf angemeldeten 

Wettkämpfer sowie zusätzlich die vom Wettkampfkomitee festgelegten 
Vorspringer teilnehmen. 
Bei OWS, SWM, JSWM und Cup-Wettkämpfen ist die 
Teilnahmeberechtigung am offiziellen Training in den jeweiligen 
Durchführungsbestimmungen festgelegt. 

 
524.1.3 Die Sprungschanze muss für internationale FIS Wettkämpfe 

mindestens an einen Tag, bei OWS und SWM drei Tage vor dem 
Wettkampf für das Training zur Verfügung stehen. Das 
Wettkampfkomitee soll bei der Planung der Trainingszeiten die Schnee- 
und Witterungsverhältnisse berücksichtigen, damit den Teilnehmern die 
besten Bedingungen zur Verfügung stehen. 

 
524.1.5 Die Zeit des Trainings sollte der Zeit des Wettkampfes weitgehend 

angepasst sein. Die Trainingszeiten und etwaige Änderungen sind 
rechtzeitig mitzuteilen. 

 
524.1.6 Für das Training muss die Sprungschanze in gleicher Weise wie für den 

Wettkampf eine einwandfreie Präparierung aufweisen. Es müssen auch 
die erforderlichen Tret- und Arbeitsmannschaften zur Verfügung stehen. 

 
524.1.7 Beim Training muss die Sprungweite überwacht und die maximale 

Anlauflänge durch die Jury bestimmt werden. 
 
524.1.8 Eine sofortige Erste Hilfe bei eventuellen Unfällen muss bereits beim 

Training gesichert sein.  
 
D 524.1.8 Die Bestimmungen der Art.424.1-3 und 7 gelten nicht für die Veranstal-

tungen im DSV-Bereich mit Ausnahme der Deutschen Meisterschaften, 
 Deutschland-Pokale und Deutschen Schüler-Cup. 
 
524.1.9 Zur Gewährleistung der Chancengleichheit sind beide Schanzen 14 

Tage vor dem ersten offiziellen Training der OWS bzw. SWM für 
Training und Wettkämpfe zu sperren. 
Die Wettkampftermine sind so anzusetzen, dass alle drei Trainingstage, 
die gemäss o.g. Artikel auch für die zweite Schanze erforderlich sind, 
möglichst erst nach dem Wettkampf auf der ersten Schanze genutzt 
werden können. 

 
524.2  Skilanglauf 

Den Wettkämpfern muss Gelegenheit gegeben werden, auf der Strecke 
im Wettkampfzustand zu trainieren und diese zu besichtigen. Die 
Strecke muss mindestens zwei Tage vor dem Wettkampf geöffnet sein. 
Bei aussergewöhnlichen Verhältnissen kann die Jury die Strecke 



IWO-DWO NK 2008-1.doc 65

sperren oder Wettkämpfern bestimmte Streckenteile und Zeiten 
zuweisen. 

 
 
525  Wettkampfdurchführung 
 
525.1  Skisprung 
 
525.1.1 Anzahl der Sprünge  

Bei allen Wettkämpfen, mit Ausnahme des Massenstarts ( 2 
Wertungssprünge), wird ein Wertungssprung durchgeführt, der in der 
Gundersen-Methode die Berechnungsgrundlage für die Laufrückstände 
ergeben und beim Massenstart zu den Ergebnissen des Laufes hinzu 
gezählt werden. Ein vorheriger Probedurchgang ist obligatorisch in das 
Wettkampfprogramm aufzunehmen. Die Teilnahme am 
Probedurchgang steht jedem Wettkämpfer frei. 

 
525.1.2 Die Jury legt die Anlauflänge fest, die für jeweils einen Durchgang die 

gleiche sein muss. Kein Springer darf eine grössere Anlauflänge als die 
festgesetzte ausnützen. 

 
525.1.3 Es ist dem Springer verboten, zur Erlangung von höherer 

Geschwindigkeit Stöcke oder andere Hilfsmittel zu benützen oder sich 
durch andere Personen anschieben zu lassen. Zuwiderhandelnde 
werden mit Disqualifikation bestraft. 

 
525.1.4 Die Schanze wird durch den Rennleiter oder durch einen beauftragten 

Gehilfen vom Sprungrichterturm aus zum Start freigegeben. Es dürfen 
niemals mehrere Startzeichen gleichzeitig eingesetzt werden, damit der 
Freigabezeitpunkt für die Startzeitkontrolle eindeutig ist. 

 
525.1.5 Das Startzeichen ist durch eine Lichtampel zu geben. Wenn eine solche 

nicht vorhanden ist, kann der Start auch ersatzweise durch Abwinken 
mit einer Fahne auf dem Schanzentisch freigegeben werden. 

 
D 525.1.6 Das Startzeichen kann auch über Funk an den Starter zur Weitergabe 

an den Aktiven gegeben werden. 
 
525.1.6 Ein Springer muss seinen Sprung voll beendet haben, ehe das nächste 

Startzeichen gegeben werden darf. 
 
525.1.7 Es ist die Zuständigkeit des Wettkampfleiters die Kommunikation 

zwischen dem Schanzenchef und seinen verschiedenen Offiziellen am 
Schanzentisch, im Auslauf sowie an den Windmesseinrichtungen so zu 
koordinieren, dass die Schanze und alle Offiziellen bereit sind, sowie 
die Wetter- (Wind-) bedingungen einen fairen Ablauf bieten  

 
525.1.8 Die Startbereitschaft des nächsten Springers meldet der Starter unter 

Angabe der Startnummer an die Rennleitung. 
 
525.1.9 Ein Springer muss, wenn seine Startnummer an der Reihe ist, am 

Ablaufplatz startbereit zur Stelle sein. Nachdem die Schanze 
freigegeben ist, hat der Springer entsprechend des Modus der 
jeweiligen Startzeit-Anlage (bei Drei-Phasen-Modus 10 Sekunden und 
bei Zwei-Phasen-Modus 15 Sekunden)  Zeit zum Starten. Nach Ablauf 
der Startzeit ist die Schanze automatisch wieder zu sperren (siehe Art. 
514.1.7.1, 514.1.7.2) 
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525.1.10 Der Springer muss sich über den Ablauf des Startvorganges anhand 

einer gut sichtbaren automatischen Anzeigeeinrichtung (z.B. einer 
programmierbaren Digitaluhr) orientieren können (siehe Art. oben). 

 
525.1.11 Der Springer muss während der Startzeit starten. Wenn die Schanze 

während des Startvorganges aus witterungsbedingten Gründen 
gesperrt werden muss, beginnt der Startprozess von neuem. 

 
525.1.12 Der Springer darf nicht vor der Schanzenfreigabe auf Zeichen dritter 

Personen starten oder durch vorgetäuschte Handlungen (z.B. an Ski, 
Bindung, Ausrüstung oder Kleidung) die Startbereitschaft bewusst so 
lange verzögern, bis er das Startzeichen von dritten Personen erhält. 
Beide Handlungen gelten als Regelverstoss und werden mit einer 
Disqualifikation bestraft. 

 
525.1.13 Wenn ein Springer, durch höhere Gewalt verhindert, zu spät am Start 

erscheint, soll er sich an die Jury wenden, welche nach 
Berücksichtigung der vorgetragenen Tatsachen die Teilnahme am 
Wettkampf ausserhalb seiner Startreihenfolge erlauben kann. 

 
525.1.14 Wiederholung eines Sprunges 

Wenn ein Springer durch den Irrtum eines Funktionärs, durch 
Hineinlaufen eines Zuschauers oder Tieres oder durch höhere Gewalt 
während der Ausführung seines Sprunges behindert wird, soll er sich an 
die Jury wenden, welche nach Berücksichtigung der gemeldeten 
Tatsachen die Wiederholung seines Wettkampfsprunges erlauben 
kann. Die Jury darf auch von sich aus bei Vorliegen von einem der 
vorgenannten Gründe die Wiederholung des Sprunges bestimmen. 

 
525.1.15 Falls ein Kombinationsspringen gemeinsam mit einem Spezialspringen 

durchgeführt wird, werden die Kombinationsspringer in einer separaten 
Gruppe ausgelost. Diese Gruppe kann in Untergruppen aufgeteilt 
werden. 

 
525.2  Skilanglauf 
 
525.2.1 Gundersen-Methode 

Beim Gundersen-Start startet der Gewinner des Sprung-Wettkampfes 
als erster, dann der Zweitplatzierte als zweiter usw. Die Startintervalle 
ergeben sich aus der Umrechnung der Punktdifferenzen des 
Sprungergebnisses. Der Start erfolgt in vollen Sekundenabständen. 

 
525.2.2 Massenstart 

Die Startpositionen werden durch Auslosung (siehe Art. 523) oder durch 
eine aktuelle FIS Cup-Ranglisten festgelegt.  

 
525.2.2.1 Bei SWM und im WC-NK werden die Startpositionen durch den aktuelle 

Weltcupstand festgelegt. 
 
525.2.3 Vorgaben für den Wellenstart 

Die Jury ist verantwortlich die Entscheidung über den Wellenstart und 
deren zeitlichen Beginn zu treffen. Die betreffenden Wettkämpfer 
starten in Gruppen und in Abständen von jeweils 10 Sekunden. Die 
Entscheidung über die Gruppen wird beeinflusst von den 
Rundenlängen und der jeweiligen örtlichen Situation. Wettkämpfer die 
überrundet werden, sind durch die Jury aus dem Wettkampf zu 
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nehmen. Sie werden am Ende der Ergebnisliste rangiert und erhalten 
wenn möglich ihre Cup-Punkte. 

 
525.2.4 Skimarkierung 
 
525.2.4.1 Zum Zwecke der Kontrolle werden beide Ski unmittelbar vor dem Start 

markiert. Der Wettkämpfer muss, seine Startnummer tragend, 
persönlich und rechtzeitig zur Skimarkierung kommen. 

 
525.2.4.2 Bei OWS, SWM, JSWM und WC-NK Wettkämpfen muss die 

Skimarkierung die Startnummer des Wettkämpfers enthalten. 
 
525.2.5 Für die Ordnung und Kontrolle auf der Strecke sollten die folgenden 

Grundsätze Anwendung finden: 
 - von 5 Minuten vor der Startzeit bis zum Zeitpunkt, wenn die 

Schlussläufer (oder Skidoo) passiert haben, ist es Funktionären, 
Trainern, Nicht-Wettkämpfern und anderen akkreditierten Personen 
nicht mehr erlaubt, sich mit Ski auf der Strecke zu bewegen. Zu 
dieser Zeit sollten diese Personen ihren festen Platz an der Seite 
der Strecke eingenommen haben und ohne Ski stehen 

 - beim Geben von Zwischenzeiten und Informationen an die 
Wettkämpfer ist es Funktionären, Trainern und anderen nicht 
erlaubt, mehr als 30 Meter neben Wettkämpfern herzulaufen 

 - während dieser Arbeit haben Funktionäre und andere 
sicherzustellen, dass sie Wettkämpfer nicht behindern. 

 
525.2.6 Wachsteste und das Aufwärmen auf den Skis auf der Wettkampfstrecke 

muss immer in der Wettkampfrichtung erfolgen. Elektronische 
Zeitmessungen für Skiteste während des Wettkampfes sind nicht 
erlaubt. 

 
525.2.7 Zeitplanverschiebungen 
 Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen kann die Jury eine 

Startverschiebung beschliessen. Die Entscheidung hierfür fällt die Jury 
spätestens 30 Minuten vor der regulären Startzeit.  

 
525.2.8 Der Wettkämpfer ist selber verantwortlich, dass er rechtzeitig am Start 

mit markierten Ski erscheint. 
 
525.2.9 Der Wettkämpfer muss vom Start bis zum Ziel der markierten Strecke 

folgen und dabei alle Kontrollposten passieren. Er muss die gesamte 
Strecke auf seinen markierten Ski und aus eigener Kraft zurücklegen. 
Die Hilfe von Schrittmachern und schiebenden Helfern ist nicht erlaubt. 

 
525.2.10 Es ist erlaubt im Wettkampf die Stöcke und einen Ski auszuwechseln.  
 
525.2.11 Wachsen oder Reinigen der Ski ist nur ausserhalb der Strecke ohne 

fremde Hilfe erlaubt. 
 
525.2.12 Position des Wettkämpfers am Start 
 Der Wettkämpfer muss seine Füsse hinter der Startlinie in Ruhestellung 

platziert haben, bevor der Starter das Startkommando gibt. Die Stöcke 
sollen vor der Startlinie in Ruhestellung postiert sein. 

 
525.2.13 Frühstart eines Wettkämpfers 
 Jeder Wettkämpfer ist selbstständig verantwortlichrechtzeitig zu starten. 

Ein Wettkämpfer welcher zu früh startet muss zurückkommen und die 



IWO-DWO NK 2008-1.doc 68

Startlinie erneut passieren. In diesem Fall gilt trotzdem die in der 
Startliste festgelegte Startzeit. 

 Ein Wettkämpfer welcher nicht die Startlinie nochmals überquert nach 
einem Frühstart ist zu disqualifizieren. Damit in einem solchen Fall eine 
Beweisführung durchgeführt werden kann, muss der Startablauf mit 
entsprechender technischer Ausrüstung dokumentiert werden 
(Videokontrolle). 

 
525.2.14 Verspätung eines Wettkämpfers 

 Ein Wettkämpfer der zu spät startet, darf den Start anderer nicht 
behindern. 

 
525.2.15 Ein Wettkämpfer, der von einem anderen überholt wird, muss in der 

Regel auf die erste Aufforderung hin den Weg freigeben, ausser in der 
markierten Zielzone (siehe 525.2.18). Dies gilt auch dann, wenn der 
überholte Wettkämpfer dadurch seine Skatingtätigkeit einschränken 
muss. 

 
525.2.16 Ein Wettkämpfer, der einen Mitkonkurrenten überholt, darf diesen nicht 

behindern. Das heisst: 
 - der überholte Läufer muss in der Lage sein, den Wettkampf  
  normal fortzusetzen 

- es ist nicht gestattet, dass der Überholende auf die Skier der 
 Mitkonkurrenten tritt 
- absichtliche Körperkontakte sind nicht erlaubt 
- unrechtmässiger Einsatz der Stöcke ist nicht erlaubt 

Das Überholmanöver ist abgeschlossen, wenn sich das hintere Bein 
des Überholenden vor der vorderen Skispitze des Überholten befindet. 

 
525.2.17 Der Staffelwechsel erfolgt durch Handschlag des ankommenden 

Wettkämpfers auf einen Körperteil des nächsten Wettkämpfers. Beide 
Wettkämpfer müssen sich dabei im Wechselraum befinden. Im Falle 
eines regelwidersprechenden Wechsels müssen die Wettkämpfer in die 
Wechselzone zurückgerufen werden, von wo der abzulösende 
Wettkämpfer erst nach korrektem Wechsel starten darf. Die 
abzulösenden Wettkämpfer dürfen die Wechselzone erst dann betreten, 
wenn sie dazu aufgerufen werden.  

 
525.2.18 Sobald die Wettkämpfer sich in der Zielzone mit markierten Korridoren 

befinden, dürfen sie ihrer Bahn nicht verlassen, ausser sie überholen 
einen anderen Wettkämpfer. 

 
525.2.19 Ein Wettkämpfer wird dann rangiert, wenn alle Körperteile die Ziellinie 

ohne fremde Hilfe überquert haben. 
 
525.2.20 Die Wettkämpfer haben die Anweisungen der Rennfunktionäre und des 

Ordnungsdienstes zu befolgen. Der Wettkämpfer hat alle Aspekte des 
Medizinischen Codes zu befolgen (siehe 221). 

 
526  Startnummern 
 
526.1 Der Wettkämpfer ist verpflichtet bei OWS, SWM  und WC-NK während 

des offiziellen Trainings (Skisprung und Skilanglauf) und während des 
Wettkampfes seine zugewiesene Startnummer zu tragen. 
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526.2 Bei JSWM und COC-NK ist die Startnummer bei offiziellen 
Sprungtraining zu tragen. 

 
526.3 Startnummern müssen von der Vorderseite und der Rückseite gut 

lesbar sein und dürfen die Athleten nicht behindern. Die Grösse und die 
Form sind durch die Ausrüstungsrichtlinien festgelegt. Sie dürfen nicht 
abgeändert werden. 

 
526.4  Skilanglauf 

Alle Startnummern für die Laufbewerbe müssen bei OWS, SWM, 
JSWM und WC-NK zusätzlich an beiden Seiten die Startnummer 
aufweisen. 

 
526.5  Oberschenkelnummer 

Zur besseren Ergebnisauswertung müssen bei OWS, SWM, JSWM, 
WC-NK und COC-NK bei den Gundersen-, bei den Massenstart-
Wettkämpfen und beim jeweils letzte Läufer einer Staffel zusätzliche 
Nummern am Oberschenkel (aussen) angebracht werden. 

 
526.6  Mannschaftswettkämpfe 

Für jede Gruppe (Sprung und Lauf) einer Mannschaft werden 
Startnummern mit eigenen Farben verwendet. Für OWS, SWM, JSWM,  
WC-NK und COC-NK Wettkämpfe sind folgende Farben 
vorgeschrieben: 

1. Gruppe = rot; 2. Gruppe = grün; 3. Gruppe = gelb und  
4. Gruppe = blau. 

 
527  Berechnung und Bekanntgabe der Ergebnisse 
 
527.1  Start- und Ergebnislisten 

Folgende Informationen sind als Grundschema auf allen Listen zu 
berücksichtigen: 

 - Bezeichnung des Wettkampfes 
 - Wettkampfort und Datum 
 - Name der Sprungschanze mit Angabe des K-Punktes und der 

Schanzengrösse (HS) oder 
 - Name der Laufstrecke mit den technischen Parametern: 
 - HD; MC, TC, Rundenlänge  
 - Namen und Land eines jeden der fünf Sprungrichter 
 - Namen und Land jedes Jury-Mitgliedes 
 - Angaben über Wetter (Schneebeschaffenheit Temperatur, Wind) 
 - Anzahl der gestarteten, der Teilnehmer im Ziel, Teilnehmer die den 

Wettkampf nicht beendet haben und disqualifizierten Teilnehmer. 
 Weiterhin für jeden Teilnehmer: 
 - Rang 
 - Startnummer 
 - Name und Vorname, Land oder Club. 
 Jeweils dahinter getrennt für jeden Durchgang: 
 - Sprungweite, Anlaufgeschwindigkeit und Weitennote 
 - Sprungrichternoten und Haltungsnote 
 - Gesamtnote 
 - sowie am Ende der Zeile die Totalnote bzw.  
 - Laufzeiten mit Rang 
 - Punkteumrechnung nach Laufergebnis (Massenstart) . 



IWO-DWO NK 2008-1.doc 70

 
527.2  Skisprung 
 
527.2.1 Vorgaben für die Trainingslisten 

Neben den o.g. allgemeinen Punkten sind beim offiziellen Training 
folgende Parameter pro Durchgang aufzuführen: 
Anlaufgeschwindigkeit/Rang, Sprungweite/Rang, Startluke pro 
Durchgang 

 
527.2.2 Vorgaben für die Startlisten 

Siehe Artikel 527,  
 
527.2.3 Wettkampfergebnisliste 

Siehe Artikel 527,  
 

 
527.2.3.1 Haltungsnoten 

Die höchste und niedrigste Note aus der Bewertung der fünf 
Sprungrichter wird gestrichen. Die verbleibenden drei mittleren Noten 
werden addiert. Diese Summe stellt die Haltungsnote für einen Sprung 
dar. Die Bewertungsrichtlinien für Sprungrichter sind in der IWO Band III 
Art. 431 beschrieben. 

 
527.2.3.2 Weitennote 

Der Punktwert für die Sprungweite ergibt sich aus dem K-Punkt der 
Schanzenanlage. Der Punktwert für jeweils einen Meter beträgt: 

 
K-Punktwert    Pkt./m 

 
   20 -   24m  4,8 Pkt./m 
   25 -   29m  4,4 Pkt./m 
   30 -   34m  4,0 Pkt./m 
   35 -   39m  3,6 Pkt./m 
   40 -   44m  3,2 Pkt./m 
   45 -   59m  2,8 Pkt./m 
   60 -   74m  2,4 Pkt./m 
   75 -   99m  2,0 Pkt./m 
 100 und grösser  1,5 Pkt./m 
 

Der K-Punkt einer Schanze ist zugleich ihr Tabellenpunkt, d.h. die K-
Punkt-Weite entspricht 60 Weitenpunkten. Die Weitendifferenz der 
gemessenen Weite eines Sprunges zur K-Punkt-Weite wird mit dem 
Meterwert der betreffenden Schanze multipliziert und von 60 Punkten 
abgezogen, bzw. bei Sprungweiten über dem K-Punkt zu den 60 
Punkten hinzugezählt. 

 
D 527.2.3.2 Bei allen nationalen Wettbewerben im Bereich des DSV gilt bei Sprung-
  schanzen bis K 74 ein Meterwert von 2,4 Punkten für die Berechnung 
  der Weitennote. 
 
527.2.3.3 Gesamtnote 

Sie wird durch Zusammenzählen der Haltungs- und der Weitennote 
errechnet. 

 



IWO-DWO NK 2008-1.doc 71

527.2.3.4 Totalnote 
Sie ergibt sich durch Zusammenzählen der Gesamtnoten aus den 
Wertungsdurchgängen. Der Springer mit der höchsten Totalnote ist 
Sieger in der Teildisziplin Skisprung. 

 
527.2.3.4.1 Punktgleichheit 

Haben zwei oder mehrere Springer dieselbe Totalnote, so sind diese in 
den gleichen Rang zu setzen und die folgenden Rangnotierungen 
entsprechend der Anzahl der gleichen Noten auszulassen. In der 
Ergebnisliste sind die Springer mit dem gleichen Rang in umgekehrter 
Reihenfolge der Startnummern (die höhere Startnummer zu erst) 
aufzuführen. 

 
527.3  Veröffentlichung des Skisprungergebnisses (Zwischenergebnis) 

Die inoffiziellen Ergebnisse werden sofort nach dem Wettkampf 
veröffentlicht. Der Chef des Rechenbüros und der Sekretär der Jury 
vergleichen die inoffiziellen Ergebnislisten mit den originalen 
Wertungslisten. Danach legt der Sekretär der Jury die Ergebnisse zur 
Bestätigung vor. Wenn kein Protest zum Wettkampf eingebracht wird, 
werden nach Ablauf der Protestzeit die Ergebnisse herausgegeben. Die 
Protestzeit ist in der Regel 15 Minuten nach Abschluss des 
Wettkampfes abgelaufen. In der Mannschaftsführersitzung kann ein 
früherer Zeitpunkt für den Ablauf der Protestzeit festgelegt werden. 

 
527.3.1 Erstellung der Abzugspunktliste 

Bei OWS, SWM, WC-NK und COC-NK sind pro Durchgang getrennt die 
Abzugspunktelisten zu erstellen. 

 
527.4  Skilanglauf 
 
527.4.1 Skilanglauf Umrechnungstabelle 

Die Punkt- oder Zeitdifferenz zwischen den einzelnen Wettkämpfern 
und dem Sieger des Kombinationsspringens oder -laufes wird zur 
Berechnung der Differenz eines Wettkämpfers zum Sieger der 
jeweiligen Disziplin herangezogen. Die Berechnung erfolgt auf der 
Grundlage der Kombinationstabellen. Dabei sind die Werte zu runden. 
Entsprechend der Streckenlänge kommen folgende Tabellen zur 
Anwendung, für den Einsatz in Computersystemen ist darauf zu achten, 
dass der Berechnungsfaktor eine sechsstellige Dezimalzahl besitzt: 

 
 10 km Strecke: 1 Min.=  15 Punkte 
   5 km Strecke: 1 Min.=  15 Punkte 
 4 x 5km Strecke: 1 Min =  45 Punkte 
 

Umrechnungstabellen von abweichende Streckenlängen sind in 
Eigenverantwortung der nationalen Skiverbände festzulegen. 
 
 

D 527.4.1 Nationale Umrechnungstabellen 
 7,5 km u. 5 km   1 Min. = 15 Pkt. 
 3,75 km    1 Min. = 23 Pkt. 
 2,5 km    1 Min. = 28 Pkt. 
 1,25 km    1 Min. = 35 Pkt. 
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527.5 Gesamtergebnisliste 

Nach Abschluss eines Kombinationswettkampfes sind durch den TD 
und den Rennleiter die Richtigkeit des Ergebnisses durch Unterschrift 
zu bestätigen. 

 

530 Sanktionen und Proteste 

 Die nachfolgenden Artikel 531 und 532 sind auf der Grundlage der  
  Art. 223 (Sanktionen), 

  Art. 224 (Verfahrensbestimmungen) und 
  Art. 225 (Beschwerdekommission) 
 aus den gemeinsamen Bestimmungen für alle Skiwettkämpfe 

anzuwenden. 
 
D 530  Für Verstösse im DSV-Bereich gilt die Rechts- und Schiedsordnung des 
  DSV. 

531 Sanktionen 

531.1 Allgemein (siehe Art. 223.1) 

531.1.1 Sanktionen sind anzuwenden,  
- wenn eine Verletzung oder Nichteinhaltung der Wettkampfregeln 
festgestellt worden ist,  
- wenn Weisungen der Jury oder einzelner Mitglieder der Jury nicht 
befolgt werden 
- oder bei unsportlichem Verhalten 
Dabei ist zu berücksichtigen ob ein bewusstes oder unbewusstes 
Verhalten vorliegt oder ob das Verhalten die Folge einer Notsituation 
war. 

531.1.2 Sanktionen durch das FIS Komitee Nordische Kombination sind 
ebenfalls möglich, 
- gegen einen TD oder TD Assistenten bei regelwidrigen oder 
unsportlichen Entscheidungen oder auch bei persönlichem 
Fehlverhalten  
- gegen einen Weitenmesser bei bewusster Falschmessung der 
Sprungweiten oder auch bei persönlichem Fehlverhalten  
 

 
531.1.3 Keine Starterlaubnis 

Ein Wettkämpfer erhält bei folgenden Ursachen keine Starterlaubnis bei 
allen FIS Internationalen Skiwettkämpfen 

531.1.3.1 die Zulassungsbedingungen nach Art. 203 (FIS-Lizenz) nicht erfüllt; 

531.1.3.2 unter falschen Angaben gemeldet wurde; 

531.1.3.3 nicht den Bestimmungen der Altersklassen entspricht (Art. 521.1.1); 

531.1.3.4 Trägt obszöne Namen und/oder Symbole an Kleidern und Ausrüstung 
(Art 206.7) und unsportliches Verhalten im Startgebiet (205.5). 
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531.1.3.5 Verletzt die FIS Regeln bezüglich Ausrüstung (Art 222) und 
kommerziellen Zeichen (Art 207).  

531.1.3.6 Verweigerung der Durchführung einer medizinischen Untersuchung 
(Art. 221.2) 

531.1.3.7  Falls ein Wettkämpfer in einem Wettkampf gestartet ist und gegen 
Regeln verstossen bzw. nicht einhalten hat, muss die Jury den 
Wettkämpfer bestrafen. 

 
531.2 Bestrafungen 

Eine Bestrafung des Wettkämpfers durch die Jury wird in folgenden 
Situationen erteilt: 

 

531.2.1 Missachtung der Spezifikationen der Wettkampfausrüstung (Art. 
207.1) 

531.2.2 Abänderung der Startnummer in einer unerlaubten Art (Art 526.3) 

531.2.3 Bei Nichttragen der offiziellen Startnummer gemäss den Regeln (Art 
526.1, 526.2) 

531.2.4 Missachtung der Verhaltensregeln seitens des Wettkämpfers und 
demonstratives unsportliches Verhalten (Art 525.2.16) 

531.2.5 Ausziehen der Skis vor der roten Linie (Art. 206.5) 

531.2.6 Ski bei offiziellen Zeremonien (Art. 206.6) 

531.3 Disqualifikationen  

 Die Jury entscheidet, ob ein Wettkämpfer disqualifiziert wird (Art. 
223.3.3). Alle relevanten Faktoren müssen berücksichtigt werden 
und der Wettkämpfer muss das Recht haben sich verteidigen zu 
können (224.7). Ein Wettkämpfer wird unter den folgenden 
Bedingungen disqualifiziert 

531.3.1 Missachtung des Startprozesses (Art. 525.1.3 – 525.1.4, 525.1.12, 
525.1.13, 514.1.7.1, 514.1.7.2) 

531.3.2 Nicht Befolgung der markierten Strecke (Art. 525.2.9) 

531.3.3 Missachtung der Skimarkierung und der Transponder (Art 525.2.4, 
Art. 514.3) 

531.3.4 Absichtliche Behinderung  

531.3.5 Nach der Disqualifikation wird der Name des disqualifizierten 
Wettkämpfer im Status DSQ ohne Zeitangabe auf der Resultatliste 
angezeigt. 

531.3.6  Entsprechend Art. 223.3.3 sollte ein Wettkämpfer nur dann 
disqualifiziert werden, wenn ihm das Vergehen einen Vorteil im 
Endergebnis bringt, ausser die Regeln bestimmen in einem einzelnen 
Fall etwas Anderes. 
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532 Proteste 

532.1 Proteste gegen die Zulassung eines Wettkämpfers sind schriftlich vor 
Beginn des betreffenden Wettkampfes an den Sekretär des 
Wettkampfkomitees einzureichen. 

532.2 Proteste gegen die Handlung eines anderen Wettkämpfers oder eines 
Funktionärs während des Wettkampfes müssen innerhalb von 15 
Minuten nach Schluss des Wettkampfes an den Sekretär des 
Wettkampfkomitees schriftlich nachgereicht werden. Die Jury kann 
diese Frist verkürzen. Die Änderung der Protestfrist ist bei der 
Mannschaftsführersitzung bekannt zu geben. 

532.2.1 Bei den OWS muss innerhalb von fünf (5) Minuten zumindest ein 
mündlicher Protest bei einem der Jurymitgliedern angemeldet werden. 

532.3 Proteste betreffend falsche Ausrechnung und Schreibfehler werden 
berücksichtigt, falls sie innerhalb eines Monats nach dem Wettkampf 
mit eingeschriebener Post über den Nationalen Verband des 
Wettkämpfers an den veranstaltenden Verband eingereicht worden 
sind. Falls der Irrtum erwiesen ist, sind die richtigen Resultate zu 
veröffentlichen und die Preise neu zu verteilen. 

532.5 Ein Protest muss von der Jury behandelt werden, wenn dieser 
zeitgerecht eingereicht und mit einem Betrag in Höhe von CHF 100.-- 
beim Sekretär des Wettkampfkomitees hinterlegt wurde. 

D 532.5 Ein Protest muss von der Jury behandelt werden, wenn dieser 
zeitgerecht und mit einem Betrag in Höhe von 50,00 E beim Sekretär 
des Wettkampfekomitees hinterlegt wurde. 

532.6  Die bei der manuellen Weitenmessung ermittelten Sprungweiten durch 
  die Weitenmesser und die Bewertung der Sprünge durch die  
  Sprungrichter stellen subjektive Entscheide (sog.    
  „Tatsachenentscheide“) über Sachverhalte dar, die nicht wiederholbar 
  und somit hinterher auch nicht korrigierbar sind. Folglich sind Proteste 
  gegen solche subjektiven Entscheide mit dem Ziel der   
  Ergebniskorrektur nicht zulässig. Gleiches trifft auf Proteste gegen die 
  Startfreigabe bei wechselnden Windverhältnissen zu. 

D 532.6 Proteste sind beim Wettkampfsekretär einzureichen. Ist kein solcher 
  eingesetzt, muss der Protest bei einem Mitglied der Jury eingereicht 
  werden. Kein Mitglied der Jury darf beim Behandeln von Protesten dem 
  gleichen Landesverband, Gau/Bezirk oder Verein des Protesteinlegers 
  angehören. Fallen aus diesem Grunde Mitglieder der Jury aus,  
  bestimmt der Wettkampfbeauftragte oder der Rennleiter einen Ver-
  treter. 
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Teil 3 

 
Besondere Bestimmungen für die einzelnen 
Wettkampfformen 

 
540  Einzelwettkampf Gundersen (Individual Gundersen) 
 
540.1  Wettkampfdurchführung 

Der Einzelwettkampf Gundersen wird in der Reihenfolge eines 
Sprungwettkampf mit anschliessendem Lauf ausgetragen. Zur 
Teilnahme am Lauf ist die Teilnahme am Wertungsdurchgang 
Voraussetzung.  

 
540.2  Berechnung 

Die Berechnung erfolgt auf den unter den Art. 527.2.3.2 und 527.4.1  
festgelegten Meter- und Punktwerten. 
Im Endergebnis ist die Reihenfolge, wenn notwendig mit technischen 
Hilfsmitteln, zu fixieren. Bei Zeitgleichheit entscheidet das Foto-Finish 
Bild oder der Zielrichter (Art. 514.2.5). Ist auch mit dem Foto-Finish Bild 
kein Unterschied zu ermitteln werden beide Wettkämpfer auf den 
gleichen Rang platziert, bei Cup-Wertungen werden die gleichen 
Punkte verteilt. 

 
540.3  Spezielle Festlegungen 

Infolge zu grosser Startabstände kann die Jury den Wellenstart (Art. 
526.2.4) beschliessen. Aus den rechnerisch ermittelten Platzierungen 
können gleiche Plätze sich ergeben. Die Reihenfolge der platzgleichen 
Wettkämpfer erfolgt nach Art. 527.2.3.4.1. Bei der Vergabe von Cup-
Punkten erhalten die platzgleichen Wettkämpfer auch die gleichen 
Punkte, der nachfolgende Punktwert wird ausgelassen. 

 
541  Einzelwettkampf Massenstart 
 
541.1  Wettkampfdurchführung 

Der Einzelwettkampf Massenstart setzt sich zusammen aus einem 
Laufwettkampf, der mit Massenstart begonnen wird und einem 
anschliessenden Sprungwettkampf mit zwei Durchgängen, ohne 
Sprungrichterwertung. Vor dem Sprungwettkampf findet der 
Probedurchgang statt. Der Sprungwettkampf findet in der umgekehrten 
Reihenfolge des Laufergebnisses statt, d.h. der Sieger des Laufes 
springt zum Schluss. Der Finaldurchgang findet mit den 30 besten 
Wettkämpfern (oder anderen Cup Regeln) aus der Summe des 
Zwischenergebnisses aus dem Lauf und des ersten 
Wertungsdurchganges statt. 
 

541.2  Berechnung 
541.2.1 Die erzielten Zeitrückstände, auf volle Sekunden gerundet, werden 

nach dem Laufwettkampf entsprechend der gültigen 
Umrechnungstabellen, Art. 527.2.3.2 vom Punktwert des Siegers = 120 
Punkte, abgezogen. Bei manueller Umrechnung aus der Tabelle gelten 
folgende Festlegungen: bei vorhandenen 2 Werten gilt der 1.Wert, bei 3 
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bis 7 Werten gilt der Mittlere, ist die Anzahl der Werte grösser 3 und 
geradezahlig, gilt der linke Wert neben der Mitte. 

541.2.2 Im Sprungwettkampf zählen für das Ergebnis nur die Meterwerte. Es 
werden keine Wertungsnoten vergeben. In Beachtung der 
Möglichkeiten eines Sturzes oder einer Landung ohne Telemark 
erfolgen Abzüge: 

  Sturz: 
- Abzug bei Normalschanze =  5m  = 10,0 Punkte 

  - Abzug bei Grossschanze   =  7m  = 10,5 Punkte 
keine Telemarklandung: 

- Abzug bei Normalschanze =  2m  =   4,0 Punkte 
- Abzug bei Grossschanze   =  3m  =   4,5 Punkte 

 
541.2.3 Kein Telemark 

Als Landung ohne Telemark ist zu bewerten, wenn beim Zeitpunkt der 
Landung und im unmittelbaren Anschluss die erforderliche 
Schrittstellung nicht erkennbar ist. 

541.2.4 Sturz 
Jeglicher Kontakt eines Körperteils mit einem Ski oder dem Schnee, 
bzw. im Sommer mit dem Mattenbelag, ist als Sturz zu werten 

541.2.5 Unter speziellen Situationen hat die Jury das Recht zu entscheiden, das 
ein Massenstart-Wettkampf nur mit einem Durchgang abgeschlossen 
werden kann, wenn der zweite Durchgang nicht beendet werden 
konnte. Eine Berechnung mit einem neuen Umrechnungsfaktor findet 
nicht  

541.2.6 Bei SWM und WC-NK werden von den 3 Sprungrichtern, die ausgeloste 
werden, diese Wertung vorgenommen. 

 
541.3  Spezielle Festlegungen 
 
541.3.1 Die Entscheidungen zu den Abzügen sind alternativ zu treffen, d.h. 

Differenzierungen hinsichtlich eines Telemarks oder eines Sturzes 
finden nicht statt. Diese Bewertung ist der Sprungrichterwertung 
gleichzusetzen. Ein Protest gegen diese Bewertung ist nicht möglich. 

 
541.3.2 Der Startbefehl beim Massenstart wird wie folgt durchgeführt: 

- Der Starter hat sich am Start so aufzustellen, dass er von allen 
Wettkämpfern gut gehört werden kann. 

- Spätestens eine Minute vor dem Start werden die Wettkämpfer an 
die Startlinien zu ihren Positionen gerufen. Dann erfolgt die 
Information "noch 30 Sekunden". Die bisher sichtbare Startuhr wird 
dann so gedreht, dass nur noch der Starter sie sieht. Im Moment wo 
die Startzeit erreicht ist, wird mit einem Schuss oder einem anderen 
akustischen Signal das Feld gestartet. (Die Startkommandos sollten 
bei allen Wettkämpfen in englisch gegeben werden.) 

- Jeder Fehlstart ergibt einen „Neustart“ des Wettkampfes. Der Starter 
hat dabei ein Fehlstartsignal (zweiter Schuss) zu geben und mittels 
Helfer die Wettkämpfer ca. 50 Meter nach der Startlinie zum Start 
zurück zu schicken. Der Verursacher des Fehlstarts wird 
automatisch in die letzte Startreihe versetzt. 
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542  Teamwettkampf Gundersen  
 
542.1  Wettkampfdurchführung 

Der Teamwettkampf nach der Gundersen-Methode beinhaltet einen 
Sprungwettkampf mit einem Wettkampfdurchgang und einem 
nachfolgendem Staffelrennen. Bei OWS, SWM, JSWM und WC-NK 
gehören jeweils 4 Wettkämpfer zu einer Mannschaft.  

 
542.2  Berechnung 

Die Berechnung erfolgt auf den unter den Art. 527.2.3.2 und 527.4.1  
festgelegten Meter- und Punktwerten. 
Im Endergebnis ist die Reihenfolge, wenn notwendig mit technischen 
Hilfsmitteln, zu fixieren. Bei Zeitgleichheit entscheidet das Foto-Finish 
Bild oder der Zielrichter (Art. 514.2.5). Ist auch mit dem Foto-Finish Bild 
kein Unterschied zu ermitteln werden beide Wettkämpfer auf den 
gleichen Rang platziert, bei Cup-Wertungen werden die gleichen 
Punkte verteilt. 
Die Startrückstände für den Lauf werden aus der Summe der erreichten 
Sprungpunkte pro Mannschaftswettkämpfer berechnet. 

 
542.3  Spezielle Festlegungen 
 
542.3.1 Die Laufstrecke von 5km sollte in zwei Runden je 2,5km angelegt sein 

und muss über entsprechende selektive Kriterien verfügen. 
542.3.2 Ein Wettkämpfer der aus unterschiedlichen Gründen nicht an einem 

Durchgang teilnimmt, oder in einem Durchgang disqualifiziert wurde 
erhält 0 Punkte. 

542.3.3 Wenn es die Bedingungen erfordern, darf der Anlauf nach jeder Gruppe 
verändert oder der Durchgang von nur einer Gruppe annulliert und 
wiederholt werden. 

 
 
543  Sommerwettkämpfe 
  Wettkämpfe in der Nordischen Kombination können auch im Sommer  
  Zur Ausführung kommen. Für den Sprungbereich ergeben sich zum 
  Winter keine Unterschiede. Die Laufbewerbe können auf unterschied-
  lichsten Geräten (Skiroller, Inline-Skater)  oder als Crosslauf stattfinden. 
  Die Durchführungsform und der Modus ist in der jeweiligen Ausschrei-
  bung zu benennen. 
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Teil 4 

 
 Tabellen für Langlauf Nordische Kombination 
 
550 Festlegung zur Berechnung der Zeitrückstände 

Um Abweichungen bei der Berechnung der Zeitrückstände zu ver-
meiden, wird folgendes festgelegt: 
 

550.1 Die Berechnung der Startrückstände für die Teildisziplin Langlauf, nach 
den Ergebnissen des Sprunglaufes, bzw. umgekehrt, erfolgt nach: 
Sekunden pro Punkt oder Punkte pro Sekunde 

 
550.2 Es wird ausserdem festgelegt, dass mit sechs Nachkommastellen 

gerechnet wird. Dadurch wird der vorgegebene Punktwert, mit 
ausreichender Genauigkeit, für die Berechnung angewandt. 
Ab der siebten Nachkommastelle wird der Wert gestrichen. Es erfolgt 
keine Aufrundung der sechsten Nachkommastelle. 
 
Beispiel: 
Vorgabe   = 45 Punkte pro Minute 
1 Minute pro 45 Punkte = 60 Sekunden pro 45 Punkte 
60 Sekunden : 45 Punkte = 1,33333333..... Sek./Pkt. 
für die Berechnung  = 1,333333 Sek./Pkt.(6 Kommastellen) 
 

550.3  Festlegung zur Berechnung der Zeitrückstände: 
Der errechnete Zeitrückstand wird ab 0,5 auf volle Sekunden 
aufgerundet :  0,499999  = 0 

0,5  = 1 
 

550.4  Rechenbeispiele für Zeitrückstände 
 

Punktrückstand Sekunde pro Punkt Ergebnis Zeitrückstand (Sek) 
50 1,333333 66,66665 67 (1:07) 
22,3 1,333333 29,73333259 30 (0:30) 
22,0 1,333333 29,333326 29 (0:29) 

 
550.5  Festlegung zur Berechnung der Punktrückstände: 

Der errechnete Punktrückstand wird ab 0,05 auf den vollen 
Zehntelpunkt aufgerundet : 0,0499999  = 0,0 

0,05  = 0,1 
 
550.6  Rechenbeispiele für Punktrückstände 
 

Zeitrückstand (Sek.) Punkte pro Sekunde  Ergebnis Punktrückstand  
41 (0:41) 1,333333  30,7500077 30,8 
106 (1:46) 1,333333  79,5000199 79,5 
188 (3:08) 1,333333  141,000035 141,0 
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551  Tabellenwerte 
 

Strecke (km) Punkte/Minute Sekunden/Punkte 
10 15 4,0 
5 15 4,0 
4 x 5 km 45 1,333333 

 




